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LIEBE LESER!
In vielfacher Weise hat sich 
unser aller Blick in den ver-
gangenen Wochen auf die 
römisch-katholische Kirche 
gerichtet. Der Tod des eme-
ritierten Papstes gab Anlass 
zur Erinnerung und zum 
Nachdenken, während die 
fortwährende Negativkon-
notation seines Pontifikats 
durch die heimischen Medien 
(allen voran wie so oft durch 
den ORF) verärgerte und die 
Negierung seines Begräbnis-
ses durch die offizielle Staats-
spitze sprachlos machte.

In dieser Academia wirft 
Verbandsseelsorger P. An-
tonius Philipsky (Kb) einen 
umfassenden Blick auf Be-
nedikts Leben und Wirken, 
ehe AKV-Präsident Matthias 
Tschirf (Merc et al.) nach vor-
ne schaut: auf den synoda-
len Prozess, der langsam in 
seine „internationale“ Phase 
tritt. Man darf gespannt sein, 
welche Weichenstellungen er 
bringt – für eine Kirche, der 

das Personal ausgeht und 
deren Wirkungsfeld „post-
modern-individualistische 
Gesellschaft“ immer glau-
bensloser wird.

Würde christliches Denken 
und Handeln heute noch 
Eingang in die Verfassung 
finden? Noch findet sich dort 
einiges, was die Handschrift 
der Sozialenzykliken trägt, 
analysiert kein Geringerer 
als VfGH-Präsident Chris-
toph Grabenwarter.

Keine Academia ohne Bil-
dungsthemen. Diesmal sche-
matisiert Josef Lackner, ein 
erfahrener Pädagoge und Be-
amter der Schulaufsicht, wie 
strategisch ausgeklügelt die 
höchsten Bildungsinstanzen 
des Bundes von Autonomie 
und Förderalismus abgekehrt 
und Schritt für Schritt zu Au-
torität und vollem Durchgriff 
zurückgekehrt sind. Im An-
schluss widmet sich Wolfram 
Kreipl (Vi) der nicht enden 

wollenden Misere des ekla-
tanten Studentenmangels in 
den MINT-Fächern.

Den Blick über den natio-
nalen Tellerrand besorgen 
diesmal Philipp Jauernik 
(FlP), der die beiden jungen 
Europaparlamentarier Lídia 
Pereira aus Portugal und Lu-
kas Mandl (Rt-D et. al) inter-
viewt hat, sowie Georg Sta-
wa (MDK). Der Experte für 
Rechtsreformfragen widmet 
sich dem Westbalkan und 
der Europareife seiner insti-
tutionellen Strukturen.

2023 ist auch wieder ein 
Gedenkjahr. Mit Hitlers 
Machtergreifung zeigt der 
Nationalsozialismus 1933 
erstmalig sein brutales Ge-
sicht. In Österreich wird der 
Kollaps des Nationalrates 
von den Christlichsozialen 
als Gunst der Stunde inter-
pretiert, als Chance künftig 
ohne Parlament und ohne 
Wahlen zu regieren, schil-

dert Gerhard Hartmann (Baj 
et mult.) im ersten Rückblick 
dieses Jahres.

Eine interessante Lektüre, ob 
online oder in Papierform, 
wünscht

Wilhelm Ortmayr (Lo, NdW) 
Chefredakteur
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Viele berühmte Persön-
lichkeiten würdigen in 

diesen Tagen Papst Benedikt 
XVI. anlässlich seines Todes 
am 31. Dezember 2022, dem 
Gedenktag des Hl. Papstes 
Silvester. Wenn ich als ein-
facher Ordenspriester wage, 
all den Nachrufen noch et-
was hinzuzufügen, kann 
ich das nur, weil ich von 
diesem Menschen einfach 
fasziniert bin, seit ich am 
Beginn meines Theologie-
studiums an der Universität 
Wien 1972 Joseph Ratzingers 
„Einführung in das Chris-
tentum“ gelesen habe. Ende 
der 1970er Jahre konnte ich 
ihn dann bei einer Vorlesung 
an der Universität Salzburg 
persönlich erleben. Kardinal 
Joseph Ratzinger, damals 
Erzbischof in München-Frei-
sing, begegnete uns in einer 
freundlichen, bescheidenen 
Art und erklärte schwieri-
ge Glaubensinhalte in einer 
einfachen verständlichen 
Sprache. „Das war wirklich 

druckreif“, stellten wir nach 
langem Applaus fest.

Viele Jahre später erzählte 
mir ein Priester von einem 
Besuch in Rom während 
seiner Schulzeit. Mit zwei 
Freunden aus dem Seminar 
in Horn waren sie auf dem 
Petersplatz. In ihrem ju-
gendlichen Übereifer hatten 
sie Talare angezogen. Als sie 
den Präfekten der Glaubens-
kongregation im schwarzen 
Anzug erblickten, riefen 
sie: „Grüß Gott, Herr Kardi-
nal!“ Zu ihrer Überraschung 
lud er sie auf einen Kaffee 
in seine Wohnung ein. Er 
wollte diese Seminaristen 
aus Österreich einfach ken-
nenlernen. So war Kardinal 
Ratzinger: ein freundlicher, 
bescheidener, aber auch neu-
gieriger Mensch im Umgang 
mit jedem, egal welchen Al-
ters, Ranges oder Standes. 
Beim Weltjugendtag in Köln 
waren meine jugendlichen 
Begleiter und ich zutiefst be-

GEDANKEN ZUM TOD VON PAPST BENEDIKT XVI. (Rup et al.)

P. ANTONIUS PHILIPSKY

MENSCH, THEOLOGE, BISCHOF,
CVER UND FREUND ÖSTERREICHS
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eindruckt, als er bei der Vi-
gil unsere Aufmerksamkeit 
von sich weg auf das Aller-
heiligste lenkte. Mit ihm und 
hunderttausenden Gläubi-
gen knieten wir nieder und 
beteten Jesus im Sakrament 
der Eucharistie an.

MOZART DER THEOLOGIE

In Benedikt XVI. dürfen wir 
einen bedeutenden Gelehr-
ten sehen und vermutlich den 
größten Theologen, der jemals 
auf dem Stuhl Petri saß. „Mo-
zart der Theologie“ wird er 
mit seinem Sinn und Gespür 
für das Schöne oft genannt. 
Seinen Dienst als Diener der 
Diener Gottes hat er fleißig 
und gewissenhaft erfüllt und 
sich dabei noch die Zeit für 
sein dreibändiges Werk über 
„Jesus von Nazareth“ abge-
rungen. Ich habe es mit gro-
ßem Gewinn gelesen und 
lese immer wieder darin. Im 
Vorwort weist er darauf hin, 
dass es sich dabei in keiner 
Weise um einen lehramtli-
chen Akt handelt, sondern 
einzig um den Ausdruck 
seines persönlichen Suchens 
„nach dem Angesicht des 
Herrn“ (Psalm 27,8). Er betont, 
dass es daher jedem frei steht, 
den Thesen dieser Trilogie 
zu widersprechen. Er bittet 
aber um jenen Vorschuss 
an Sympathie, ohne den es 
kein Verstehen gibt. Zu sei-
ner Bischofsweihe hatte er 
den Wahlspruch: „Coope-
rator Veritatis – Mitarbeiter 
der Wahrheit“ gewählt. Auch 
als Papst wollte er wie Jesus 
vor Pilatus für die Wahr-
heit Zeugnis geben. 2007 in 
Mariazell sagte er: „Die Resi-
gnation der Wahrheit gegen-

über ist meiner Überzeugung 
nach der Kern der Krise des 
Westens, Europas … Wahr-
heit setzt sich nicht mit äu-
ßerer Macht durch, sondern 
sie ist demütig und gibt sich 
dem Menschen allein durch 
die innere Macht ihres Wahr-
seins. Wahrheit weist sich 
aus in der Liebe.“ Nach sei-
nem Rücktritt als Papst ist er 
seinem Nachfolger nie in die 
Quere gekommen. Trotzdem 
hat er sich auch als „Papa 
emeritus“ weiterhin bemüht, 
mit seinem Herzen, seiner 
Liebe, mit seinem Gebet, mit 
seinem Denken und mit all 
seinen Kräften das Wohl der 
Kirche und der Menschheit 
zu fördern.

URKORPORIERT IM KV

Papst Benedikt war auch 
CVer. Wie Academia-Her-
ausgeber Gerhard Jandl 
(Kb, Ae, RSA) recherchiert 
hat, zählte der frischpromo-
vierte Joseph Ratzinger 1954 
zu den Reaktivierungsmit-
gliedern der KV-Verbindung 
Lichtenstein-Hohenheim zu 
Freising (die aber später aus 
dem KV ausschied, weil sie 
das katholische zugunsten 
eines allgemein-christlichen 
Prinzips aufgab) und wur-
de 1978, als Erzbischof von 
München, auch CVer, indem 
er die Bänder der Bänder der 
Rupertia Regensburg und 
Aenania München erhielt. 
Zu diesen kamen später die 
von Alcimonia Eichstätt und 
Capitolina Rom sowie jene 
der KV-Bünde Isaria Freising 
und Alemannia München 
hinzu und der verbands-
freien Rhaetia München. 
Benedikt war somit der ers-

te Katholisch-Urkorporier-
te und der zweite CVer im 
Papstamt überhaupt nach 
Pius XII. (1939 – 1958, bürger-
lich Eugenio Pacelli), der 1922 
als Nuntius in München die 
Ehrenmitgliedschaft der Tri-
fels im CV angenommen 
hatte. Das Couleurstudenti-
sche hat den vierfachen CVer 
Ratzinger durchaus geprägt: 
In seinem Buch Das Fest des 
Glaubens beispielsweise setzt 
er sich mit den Parallelen 
und Unterschieden zwischen 
Kommers und Liturgie aus-
einander.

EIN „FAST-INNVIERTLER“

Seit seiner Kindheit hatte 
Ratzinger eine besondere Be-
ziehung zu Österreich. Von 
seinem Geburtsort Marktl 

am Inn sind es nur sechs 
Kilometer bis ins oberöster-
reichische Innviertel. 2005, 
bei der Übergabe eines von 
Oberösterreich gespendeten 
Christbaums, erzählte er: 
„Ich bin von Tittmoning aus 
mit meiner Familie oft über 
die Brücke gegangen. Dann 
waren wir in Österreich. 
Das war keine Grenze, son-
dern eine Verbindung.“ Von 
Traunstein radelte Joseph 
mit seinem drei Jahre älteren 
Bruder Georg gerne in die 
40 km entfernte Mozartstadt. 
Die Festspiele waren durch 
den Krieg vom internationa-
len Publikum abgeschnitten, 
so konnten die beiden Karten 
zu sehr günstigen Preisen 
erhalten. Sie erlebten Beet-
hovens Neunte Symphonie 
unter Knappertsbusch, die 

Kardinal Ratzinger im Couleur der Rupertia Regensburg

C
V
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C-Moll-Messe von Mozart 
und manch andere großarti-
ge Konzerte. Als Papst er-
innert er sich: „Den größten, 
wichtigsten und schönsten 
Teil meiner Jugend habe ich 
in Traunstein verlebt, das 
sehr salzburgisch geprägt 
ist. Da ist Mozart sozusagen 
von Grund auf in unsere See-
le eingedrungen, und noch 
immer rührt er mich zutiefst 
an, leuchtend und zugleich 
sehr tief.“ Vier Österreicher 
gehören zu seinem Schüler-
kreis, den er jährlich zu theo-
logischen Gesprächen nach 
Castelgandolfo einlud. Unter 
ihnen Kardinal Schönborn 
(Rt-D), der mit ihm durch die 
Mitarbeit am Weltkatechis-
mus besonders verbunden 
war und der auf Wunsch 
des Papstes sein Buch Jesus 
von Nazareth in Rom präsen-
tierte. Wer ihn näher kann-
te, schätzte nicht nur seine 
brillante Predigtweise und 
hohe Intellektualität, son-
dern auch seine charakter-
liche Integrität, menschliche 
Liebenswürdigkeit und Be-
scheidenheit, wie es unter 
anderen sein evangelischer 
Kollege Professor Beyerhaus 
ausdrückte. Die Salzburger 
Hochschulwochen, Vorlesun-
gen im Canisianum in Inns-
bruck, in Graz und die St. 
Georgener Gespräche führ-
ten ihn immer wieder nach 
Österreich. In Wien erhielt 
er 1991 den Leopold-Kun-
schak-Preis, 2004 hielt er im 
Stephansdom das Requiem 
für Kardinal König (Rd, Nc, 
Wl) und kam mit 400 Notaren 
zur Wallfahrt nach Mariazell. 
Über drei Jahrzehnte machte 
er in Österreich Urlaub, meist 
in Bad Hofgastein, dreimal 

auch im Linzer Gymnasium 
Petrinum. Alle seine Besuche 
und Beziehungen zu Öster-
reich aufzuzählen, ist an die-
ser Stelle nicht möglich. Das 
850-Jahr-Jubiläum des Hei-
ligtums von Mariazell führte 
ihn als Papst 2007 noch ein-
mal nach Österreich. Wien, 
Mariazell und das Zisterzi-
enserstift Heiligenkreuz mit 
der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule „Benedikt 
XVI.” waren Stationen dieses 
Besuches.

BEMÜHT UM DIE EINHEIT 
DER CHRISTEN

Es war mir nicht möglich, 
zu den Begräbnisfeierlich-
keiten nach Rom zu reisen, 
aber beim Mozartrequiem im 
Wiener Stephansdom durfte 
ich dabei sein. In einer sehr 
berührenden Predigt sprach 
Kardinal Schönborn über die 
49 Jahre, die ihn mit seinem 
Lehrer und Freund verbin-
den. Er schloss seine Predigt 
mit folgender Erinnerung: 
Beim letzten Schülerkreis mit 
Papst Benedikt in Castelgan-
dolfo im Jahr 2012 ging es um 
die Frage der Bemühungen 
um die Einheit der Christen. 
Dabei betonte Papst Bene-
dikt: „Wir müssen aufeinan-
der hören, und voneinander 
lernen, was es bedeutet, heu-
te Christ zu sein.” Klingt da 
nicht schon das große Anlie-
gen der Synodalität von Papst 
Franziskus an? Das Anliegen 
beider liegt ganz im Sinne 
des 2. Vatikanischen Konzils. 
Es geht um die Kirche als 
Zeichen und Werkzeug für 
die Einheit der Christen und 
der Menschheit. Gerade auch 
mit den Bemühungen im Di-

alog mit Vertretern des Islam 
und den anderen Religionen 
ist es wichtig, dass wir aufei-
nander hören und voneinan-
der lernen, was es bedeutet, 
heute Mensch zu sein.

Der Journalist Peter Seewald 
traf das erste Mal im No-
vember 1992 mit Ratzinger 
zusammen. Es ging um ein 
Porträt für das Magazin der 
Süddeutschen Zeitung. Der da-
mals schon lange aus der Kir-
che ausgetretene Journalist 
war überrascht, mit welcher 
Offenheit der „Großinquisi-
tor“ auf seine Fragen einging. 
Seewald, inzwischen wieder 

in die Kirche zurückgekehrt 
und einer der besten Kenner 
Joseph Ratzingers, würdigte 
diesen in seiner 2020 erschie-
nen Biographie Papst Benedikt 
XVI. Ein Leben. Sobald dieses 
mit 1150 Seiten umfangrei-
che Buch in Wien erhältlich 
war, las ich es in wenigen Ta-
gen. Noch vor dem Vorwort 
kommt Joseph Ratzinger 
selbst zu Wort: „Mein Grund-
impuls war, unter den Ver-
krustungen den eigentlichen 
Glaubenskern freizulegen 
und diesem Kern Kraft und 
Dynamik zu geben. Dieser 
Impuls ist die Konstante mei-
nes Lebens.“

GR P. Mag. Antonius Philipsky OSB (Kb)
ist der ÖCV-Seelsorger.

Benedikt als bayerische Ikone. Legendär der Ausspruch von Josef 
Pühringer (Se et al.): „Wären Sie nur 6,2 Kilometer weiter südlich 
geboren, wären Sie ein Oberösterreicher und ich Ihr Landeshauptmann.“
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Papst Franziskus hat im 
Oktober 2021 für die ka-

tholische Weltkirche den sy-
nodalen Weg ausgerufen. Der 
Prozess lief zunächst auf diö-
zesaner Ebene ab und wurde 
in den österreichischen Diö-
zesen im März 2022 mit der 
Auswertung der Fragebögen 
abgeschlossen. Das Ergebnis 
dieses Diskussionsprozesses 
wurde im Herbst 2022 als 
„Nationale Synthese zum sy-

nodalen Prozess“ nach Rom 
übermittelt.

Vom 5. bis 12. Februar 2023 
findet nun in Prag die Konti-
nentalversammlung des Sy-
nodalen Prozesses statt. Am 
Ende des globalen Prozesses 
steht eine Weltsynode, ur-
sprünglich für Herbst 2023 
geplant und nunmehr auf 
2024 verschoben. Soweit der 
Terminfahrplan.

Der Begriff Synodalität leitet 
sich vom griechischen Wort 
„synodos“ ab, was so viel 
wie „Treffen“ heißt. Es geht 
darum, die Christen auf al-
len Kontinenten der Welt zu 
fragen, was sie sich von ihrer 
Kirche wünschen. Im Re-
quiem für den verstorbenen 
Papst Benedikt XVI. (Rup et 
al.) im Wiener Stephansdom, 
definierte Kardinal Chris-
toph Schönborn in seiner 

Predigt Synodalität so: „Auf-
einander hören, voneinander 
lernen.“

SOMMERLICHE 
VOLLVERSAMMLUNG 
IN MARIAZELL

Gemeinsam mit den Bischö-
fen waren im Juni 2022 rund 
45 weitere Vertreterinnen 
und Vertreter aus allen ös-
terreichischen Diözesen und 

Mit diesen Worten beschreibt Kardinal Christoph Schörnborn (Rt-D), 
was Synodalität ausmacht. Doch nur wenige österreichische Katholiken 
wissen genau, was der „Synodale Weg“ der katholischen Kirche möchte. 
Dabei ist er gerade für uns engagierte Laien eine große Chance.

MATTHIAS TSCHIRF

AUFEINANDER HÖREN,
VONEINANDER LERNEN
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katholischen Organisationen, 
aber auch aus der evangeli-
schen und orthodoxen Kir-
che, eingeladen. Ausgehend 
von den Ergebnissen in den 
Diözesen fanden die Gesprä-
che in Arbeitsgruppen und 
im Plenum statt. Die inner-
kirchlich strittigen Fragen 
wurden nicht ausgespart. Der 
Tag begann mit der Frühmes-
se, auf Diskussionen folgten 
immer wieder Phasen der 
Stille. Interessant war auch 
das tiefere Kennenlernen 
des ökumenischen Verständ-
nisses für Synodalität, das 
bei den Evangelischen völlig 
anders ausgeprägt ist als bei 
den Orthodoxen. Für alle 
Teilnehmer war die Sommer-
vollversammlung spirituell 
und in ihrer Diskussionskul-
tur faszinierend.

NATIONALE SYNTHESE 
ZUM SYNODALEN WEG

Der Vorsitzende der Bi-
schofskonferenz Erzbischof 
Franz Lackner (BbG), die 
Universitätsprofessorin für 
Pastoraltheologie Regina 
Polak und die Rektorin der 
Kirchlichen Pädagogischen 
Hochschule in Innsbruck Pe-

tra Steinmair-Pösel fassten 
die Ergebnisse des Synoda-
len Prozesses in Österreich 
zusammen. Dieses Arbeits-
dokument vermittelt die 
Breite des innerkirchlichen 
Diskussionsprozesses. Es 
beschreibt: „Synodalität ist 
kein Selbstzweck, sondern 
dient dazu, dass die Kirche 
ihren Dienst-Auftrag, ihre 
Mission in der Welt von heu-
te bestmöglich erfüllen kann. 
Strukturen sind dazu da, die-
sem Ziel zu dienen und letzt-
lich zu Christus zu führen.“ 

Das Papier weist ausdrück-
lich darauf hin, dass es ei-
nige Anliegen gibt, die man 

vor Ort aufgreifen und im 
Sinne der Eingaben im Syn-
odalen Prozesses umsetzen 
kann.

Es nennt unter anderem Ge-
schlechtergerechtigkeit, För-
derung von Frauen in kirch-
lichen Leitungspositionen, 
Mitbestimmung (von Laien) 
auf allen Ebenen oder Förde-
rung von Glaubensbildung. 
Das Papier definierte auch 
jene Themen, die nur ge-
samtkirchlich geregelt wer-
den könnten. Regine Pollak 

meinte zum Synodalen Weg, 
dass es ein „Riesenproblem“ 
wäre, wenn nichts geschieht. 

Sie verlangt Freiräume des 
Experimentierens. Pollak kri-
tisiert generell die „Kultur 
des Wegschauens“ der Kir-
che bei der Missbrauchsauf-
arbeitung. Sie würdigt aber 
ausdrücklich die durch die 
österreichische katholische 
Kirche gesetzten Maßnah-
men, insbesondere in der 
Präventionsbekämpfung. Die 
Theologin wünscht sich „ei-
nen synodalen Prozess, der 
das Konzil weiterführt und 
an dem sich alle intensiv be-
teiligen, damit in Rom dann 
gute Entscheidungen fallen 
können.“

DIE FORDERUNGEN 
DES LAIENRATES

Die Generalversammlung des 
Österreichischen Laienrates 
befasste sich in einer der Re-
solutionen mit Forderungen 
zum synodalen Prozess. Da-
rin verlange sie unter ande-
rem „die gleiche Würde aller 
Getauften und das gemein-
same Priestertum aller Gläu-
bigen in einem geschwister-
lichen Zusammenwirken von 
Priestern, Ordensleuten und 
Laienchristinnen und Laien-
christen sowie in der Gleich-

„Synodalität ist kein Selbstzweck, 
sondern dient dazu, dass die 

Kirche ihren Dienst-Auftrag, ihre 
Mission in der Welt von heute 

bestmöglich erfüllen kann. 
Strukturen sind dazu da, diesem 
Ziel zu dienen und letztlich zu 

Christus zu führen.“

Vierte Synodalversammlung: Frankfurt am Main (8. bis 10. September 2022)
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stellung von Frauen und 
Männern“.

DER AD LIMINA-BESUCH

Die Ergebnisse des synoda-
len Prozesses in Österreich 
waren auch Gegenstand des 
Ad limina-Besuches der hei-
mischen Bischöfe vor we-
nigen Wochen in Rom. Der 
Referatsbischof für die Laien 

Wilhelm Krautwaschl wies 
gegenüber den Medien auf 
das offene Gespräch mit dem 
Papst über die Themen hin, 
die für Österreich wichtig 
sind: „Geschlechtergerech-
tigkeit und mehr Mitbestim-
mung für die Laien“. Er fasste 
das Gesprächsklima in den 
Worten zusammen: „Da hat 
es kein Redeverbot gegeben“.

Der Grazer Diözesanbischof 
warnte aber vor überzogenen 
Reformerwartungen. Er um-
riss die Aufgaben der Welt-
synode mit folgenden Frage-
stellungen: „Wie leben wir 
Kirche? Wie lernen wir, die 
verschiedenen Sichtweisen 
ernst zu nehmen, aufeinan-
der zuzugehen und gemein-
sam als Volk Gottes voranzu-
schreiten?“

WIE WIRD KIRCHE 
VON AUSSEN GESEHEN?

Gerade das Weihnachtsfest 
und den Jahreswechsel nutz-
ten manche Medien, sich mit 
Kirche und ihrer Stellung 
in der Gesellschaft kritisch 
auseinanderzusetzen. Be-
sonders drastisch formu-
lierte der renommierte Jour-

nalist Hans Peter Schwarz 
in seiner letzten Kolumne 
für die Tageszeitung „Die 
Presse“ die aus seiner Sicht 
schwindende Bedeutung 
des Christentums in Euro-
pa: „Die Welt verabschiedet 
sich vom Christentum. Wir 
sind Zeugen eines profun-
den geistesgeschichtlichen 
Wandels, wie ihn die heid-
nischen Kulte in der Ära 
Konstantins erlitten haben“, 
und weiter „Die Folgen die-
ser Säkularisierung zeigen 
sich an der Zurückweisung 
jeder transzendental veran-
kerten Ordnung zugunsten 
des Prinzips: Ich mache mir 
die Welt, wie ich es will.“

Auch wenn ich diese pes-
simistische Position von 
Schwarz im Hinblick auf die 
2000 jährige Geschichte der 
Hochs und Tiefs der Kirche 
nicht teile, ist der persönli-
che Befund von Hans Peter 
Schwarz Anlass zum Nach-
denken. Es tut weh, dass es 
2022 rund 90.000 Austritte 
aus der katholischen Kirche 
Österreichs gab. Der Rück-
gang der Mitglieder ist aber 
kein partikulares Phänomen 
der katholischen Kirche in 
Österreich, sondern trifft 
ganz Europa, massiv auch 
die innerkirchlich sehr li-
beral organisierten evange-
lischen Kirchen Skandina-
viens. So beschreibt die Neue 
Zürcher Zeitung Schweden 
als ein „gottloses Volk mit 
verschwommenem Weltbild“, 

in dem die „nachchristliche 
Mittelschicht dominiert“.

Das soll aber nicht zur Resi-
gnation führen. Kirchliche 
Einrichtungen erfüllen in Ös-
terreich wesentliche Aufga-
ben: Bildungseinrichtungen, 
Krankenhäuser, Caritas. An-
zumerken ist, dass es ohne 
kirchliche Träger kaum Hos-
pize mit palliativer Betreu-
ung gebe. Zuletzt demonst-
rierte die Dreikönigsaktion 
die Stärke der Katholischen 
Kirche durch 85.000 Sternsin-
ger und deren Begleitung.

Die Arbeitsgemeinschaft Ka-
tholischer Verbände besteht 
aus mehr als einem Dutzend 
selbstständiger Organisatio-
nen. Ihr Auftrag zum Laien-
apostolat, das heißt, an der 
Verkündigung des Glaubens 
mitzuwirken, ist heute aktu-
eller denn je. Die Kirche ist in 
einem Umbruch. Schon jetzt 
erledigen viele Laien Aufga-
ben, die früher ausschließlich 
Priester und Ordensleute leis-
teten. Nur durch ein verstärk-
tes Engagement von Laien 
wird es auch in Zukunft ge-
lingen, anderen Menschen 
Gott und das Evangelium und 
damit Hoffnung im Mehr-
wert von Glaube und Kirche 
in der Lebensbewältigung zu 
vermitteln. Es gilt den syno-
dalen Prozess zu nutzen und 
konkrete Antworten auf die 
Frage zu geben: Was haben 
wir in einer sich geistig ver-
ändernden Welt zu sagen?

Dr. iur. Matthias Tschirf (Merc et mult.)
war u. a. Klubobmann der Wiener ÖVP und ist Präsident 

der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände.

„Wie leben wir Kirche? 
Wie lernen wir, die 

verschiedenen Sichtweisen 
ernst zu nehmen, aufeinander 
zuzugehen und gemeinsam als 
Volk Gottes voranzuschreiten?“
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SCHWERPUNKT

DER TERRITORIAL 
GEGLIEDERTE STAAT UND 
DAS SUBSIDIARITÄTSPRINZIP

In der katholischen Sozial-
lehre fordert das Subsidia-

ritätsprinzip, dass die Gesell-
schaft das, was der Einzelne 
aus eigener Initiative und ei-
gener Kraft leisten kann, ihm 

nicht entziehen und an sich 
reißen dürfe; ebenso wenig 
darf das, was das kleinere 
soziale Gebilde zu leisten 
vermag, ihm entzogen und 
übergeordneten Sozialgebil-
den vorbehalten werden.

Die gebräuchliche Formulie-
rung des Subsidiaritätsprin-

zips findet sich in der Enzy-
klika Quadragesimo Anno. Es 
wird als Zuständigkeitsprin-
zip und als Rechtsprinzip 
verstanden und sagt aus, wer 
im Verhältnis von Ganzem 
und Glied etwas zu tun, eine 
bestimmte Leistung zu er-
bringen hat. Letztlich steht 
hinter diesem Gedanken das 

Verhältnis von Einzelwohl 
und Gemeinwohl.

Das Recht der EU enthält eine 
ausdrückliche Verankerung 
des Subsidiaritätsprinzips 
für das Verhältnis zwischen 
Mitgliedstaat und Union. Die 
Union wird danach nur in Be-
reichen tätig, soweit die Ziele 

CHRISTOPH GRABENWARTER

UND DIE BUNDESVERFASSUNG
CHRISTLICHE SOZIALLEHRE
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der Maßnahmen von den 
Mitgliedstaaten nicht ausrei-
chend verwirklicht werden 
können, sondern besser auf 
Unionsebene.

Wenngleich der österreichi-
schen Bundesverfassung 
ein solches ausdrückliches 
Prinzip fehlt, liegen der Ver-
teilung der Zuständigkeiten 
zwischen den drei Ebenen 
der Gebietskörperschaften 
Bund, Länder und Gemein-
den implizit Subsidiaritäts-
gedanken zugrunde. Im 
Verhältnis zwischen Bund 
und Ländern verbleibt ge-
mäß Art. 15 Abs. 1 B-VG eine 
Angelegenheit, die nicht 
ausdrücklich dem Bund 
zugewiesen ist, im selbst-
ständigen Wirkungsbe-
reich der Länder. Überdies 
kommt in verschiedenen 
anderen Kompetenzartikeln 
die Subsidiarität zum Aus-
druck, wobei die Definition 
des „eigenen Wirkungsbe-
reichs“ bemerkenswert ist: 
Er umfasst all jene Ange-
legenheiten, die erstens im 
ausschließlichen oder über-
wiegenden Interesse der in 
der Gemeinde verkörperten 
örtlichen Gemeinschaft ge-
legen und zweitens geeignet 
sind, durch die Gemein-
schaft innerhalb ihrer ört-

lichen Grenzen besorgt zu 
werden.

BERUFLICHE 
SELBSTVERWALTUNG, 
SOZIALPARTNERSCHAFT 
UND DIALOG

In Quadragesimo Anno wird 
eine Grundlegung zu berufs-
ständischen Strukturen gese-
hen. Während diese im Hin-
blick auf den Ständestaat und 
den Faschismus zu Missver-
ständnissen Anlass gab, ist 
die Enzyklika Mater et Magis-
tra aus 1961 frei von histori-
schen Lasten. Sie kann ohne 
Einschränkung als wesent-
liche Wegweisung für die 
heutige Sozialpartnerschaft 
angesehen werden. Die be-
rufliche Selbstverwaltung 
sowohl auf Arbeitgeber- als 
auch auf Arbeitnehmerseite 
galt seit 1920 als ungeschrie-
bener Verfassungsinhalt. 
Seit 2008 gibt es nun in der 
Bundesverfassung eine aus-
drückliche Garantie für die 
berufliche und soziale Selbst-
verwaltung. Zentral ist einer-
seits die Möglichkeit, dass 
Personen zur selbstständigen 
Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben, die im ausschließ-
lichen oder überwiegenden 
gemeinsamen Interesse einer 
Personenmehrheit gelegen 

und geeignet sind, durch sie 
gemeinsam besorgt zu wer-
den, zu Selbstverwaltungs-
körpern zusammengefasst 
werden können. Auch die 
Sozialpartnerschaft findet 
hier Verankerung. So an-
erkennt die Republik die 
Rolle der Sozialpartner und 
achtet deren Autonomie und 
sie fördert den sozialpartner-
schaftlichen Dialog durch 
die Einrichtung von Selbst-
verwaltungskörpern. Damit 
ist letztlich eine verfassungs-
rechtliche Bestandsgarantie 
für Arbeiterkammern und 
Wirtschaftskammern, aber 
auch für die soziale Selbst-
verwaltung gegeben.

Der Gesetzgeber, der die 
Strukturen der beruflichen 
oder der sozialen Selbstver-
waltung verändern möchte, 
muss sich an diesen Schran-
ken orientieren. Die kürzlich 
vom VfGH entschiedenen 
Verfahren betreffend das 
Sozialversicherungsorgani-
sationsgesetz haben genau 
diese zum Gegenstand. Ganz 
essentiell ist, dass mit dem 
sozialpartnerschaftlichen 
Dialog nicht irgendein belie-
biges Zwiegespräch gemeint 
ist, sondern die Verständi-
gung der Sozialpartner auf 
der Basis der Gleichberechti-

gung. Diese Einsicht ist we-
sentlich für das Verständnis 
der Organisation der Sozial-
versicherung. Das Wesen der 
Sozialpartnerschaft liegt ins-
besondere darin, dass sich 
die dazugehörigen Institutio-
nen (ungeachtet der Mitglie-
derzahl oder Finanzkraft) 
„auf Augenhöhe“, das heißt 
im Wesentlichen gleichbe-
rechtigt gegenüberstehen.

WIRTSCHAFTLICHE 
GRUNDRECHTE UND SOZIALE 
MARKWIRTSCHAFT

Ein wesentliches Element der 
christlichen Soziallehre ist 
die Ausprägung wirtschaftli-
cher Grundrechte – und hier 
insbesondere jenes der Ei-
gentumsgarantie. Die in der 
Soziallehre grundgelegte So-
zialbindung des Eigentums 
ist auch in der Grundrechts-
ordnung der österreichi-
schen Bundesverfassung ver-
festigt. Die Rechtsprechung 
des VfGH hat die Garantie 
des Staatsgrundgesetzes 
über die allgemeinen Rech-
te der Staatsbürger aus 1867 
mit der um knapp 100 Jahre 
jüngeren Gewährleistung 
des ersten Zusatzprotokolls 
zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention zu einer 
aggregierten Grundrechts-

http://notar.at
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norm verknüpft und über die 
Jahrzehnte weiterentwickelt. 
Ganz Ähnliches gilt für die 
Freiheit der Erwerbsbetäti-
gung, die wie die Eigentums-
garantie in den Schranken 
der Verhältnismäßigkeit be-
grenzt werden kann.

Im Lichte beider Grund-
rechte hat der VfGH die 
der Bundesverfassung zu-
grundeliegende wirtschafts-
politische Entscheidung wie 
folgt umschrieben. Zunächst 
führte er (zu den Laden-
schlusszeiten) aus, dass der 
Sinn der Erwerbsfreiheit 
nicht darin liege, dass be-
stimmten Unternehmen 
ein wirtschaftlicher Schutz 
garantiert werde, sondern 
darin, ihnen die Erwerbs-
ausübung im Rahmen eines 
geordneten Wettbewerbs zu 
ermöglichen. Bezogen auf 
das Schischulwesen stellte 
der VfGH fest, dass ein un-
geordneter Wettbewerb zu 
für den Fremdenverkehr 
negativen Entwicklungen 
führen könnte. Die Freiheit 
der Erwerbsausübung habe 
„grundsätzlich einen freien 
Wettbewerb und damit ei-
nen Konkurrenzkampf zur 
Folge." Im Ladenschlusser-
kenntnis aus 1992 führt der 
VfGH zur Wettbewerbsneut-
ralität wirtschaftsrechtlicher 
Regelungen Bemerkenswer-
tes aus: Die mögliche wett-
bewerbsbedingte Verlänge-
rung von Öffnungszeiten 
verhalte den Gesetzgeber 
zwar nicht, „auf das freie 
Spiel der Kräfte Einfluss zu 
nehmen“, biete einer sol-
chen Einflussnahme aber ein 
sachliches Anknüpfungs-
merkmal und sei daher sei-

nem rechtspolitischen Er-
messen anheimgestellt. Eine 
Regelung, die den verfas-
sungsrechtlichen Anforde-
rungen der Erwerbsfreiheit 
standhalte, werde aber auch 
nicht allein deshalb unsach-
lich, weil sie möglichst wett-
bewerbsneutral gestaltet ist.

GRUND- UND 
MENSCHENRECHTE

Die Grund- und Menschen-
rechte haben im Laufe der 
Zeit erhebliche sozialbe-
dingte Differenzierungen 
erfahren, dies gilt für das 
Steuer- und Abgabenrecht 
ebenso wie für Systeme von 
Kinderbetreuungsgeld- und 
Familienbeihilfenrecht, und 
der Mindestsicherung. Be-
sondere Bedeutung hat der 
Gleichheitsgrundsatz erlangt, 
den wir mittlerweile in vier 
Versionen in der Verfassung 
haben: alt-österreichisch aus 
1867, republikanisch aus 1920, 
europäisch-völkerrechtlich 
aus 1958 und unionsrechtlich 
aus 2009.

Das Verhältnis der Kirche zu 
den Menschenrechten war 
lange Zeit ein schwieriges. 
Spätestens seit dem Zweiten 
Weltkrieg sind Grund- und 
Menschenrechte aber als fes-
ter Bestandteil moderner Ver-
fassungsstaatlichkeit auch in 
der christlichen Soziallehre 
unbestritten. Auf staatlicher 
Ebene sind sie heute geprägt 
durch den europäischen und 
internationalen Menschen-
rechtsschutz, wie er nach 
dem Zweiten Weltkrieg als 
Antwort auf die Gräuel des 
Nationalsozialismus entwi-
ckelt wurde.

Papst Johannes XXIII. legte 
ein Bekenntnis nicht nur zur 
Menschenwürde, sondern zu 
den Menschenrechten ins-
gesamt ab. Er würdigte die 
Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte aus 1948 
noch während des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. In der 
Enzyklika Pacem in Terris be-
tont er das Erfordernis des 
Ausgleichs der Ausübung 
der Rechte und der Förde-
rung der Persönlichkeits-
rechte. Auch der Codex Iuris 
Canonici aus 1983 enthält 
nunmehr – anders als der 
Codex Iuris Canonici 1917 – 
eine Art Grundrechtskatalog, 
wenngleich dieser nicht mit 
Grundrechtskatalogen eines 
modernen Rechtsstaates 
gleichgesetzt werden kann.

Denkt man aus dem Blick-
winkel der christlichen Sozi-
allehre an die Inhalte einzel-
ner Grundrechte, so fällt der 
Blick zuerst auf die sozialen 
Grundrechte. Hier ist der Nor-
menbestand auf europäischer 
und internationaler Ebene 
deutlich ausgeprägter als im 
innerstaatlichen Bereich. Die 
Kehrseite ist, dass in letzte-
rem die Rechtsdurchsetzung 

zwar weitgehend lückenlos 
ist, umgekehrt bestehen gro-
ße Rechtsschutzdefizite auf 
internationaler Ebene.

Von mindestens gleich gro-
ßer Bedeutung sind jedoch 
Gleichheitsrechte und Frei-
heitsrechte mit Bezug zum 
Sozialstaat, etwa die Vereini-
gungs- und Gewerkschafts-
freiheit auf Arbeitnehmer- 
und auf Arbeitgeberseite, das 
Recht auf kollektive Maß-
nahmen einschließlich des 
Streikrechts sowie verschie-
dene Ausprägungen des 
Gleichheitsgrundsatzes in 
Bezug auf staatliche Transfer- 
und Sozialversicherungs-
leistungen.

Die Bundesverfassung hat 
die Grund- und Menschen-
rechte in vorbildlicher Weise 
aufgenommen. Rund um das 
bereits 1920 rezipierte Staats-
grundgesetz über die all-
gemeinen Rechte der Staats-
bürger aus 1867 wurde im 
Lauf der Jahrzehnte ein um-
fassendes Gebäude an verfas-
sungsrechtlichen Fundamen-
talgarantien errichtet. Heute 
sind die EMRK und die EU-
Grundrechte-Charta fester 
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Bestandteil der österreichi-
schen Grundrechtsordnung.

SONN- UND FEIERTAGSRUHE

Die österreichische Bundes-
verfassung kennt keine dem 
Bonner Grundgesetz ver-
gleichbare Garantie, nur im 
Bezug auf Wahlen wird auf 
einen Sonntag oder gesetzli-
chen Feiertag Bezug genom-
men. Ähnlich wie bei der 
Selbstverwaltung vor 2008 
muss von einer reflexhaften 
Anerkennung einer Sonn-
tags- und Feiertagsgarantie 
ausgegangen werden. Der 
Sache nach anerkennt der 
VfGH heute das öffentliche 
Interesse an der Arbeitsruhe 
am Wochenende und damit 
jedenfalls auch an Sonntagen.

Rechtliche Garantien der Ar-
beitsruhe und der Freizeit an 
Sonn- und Feiertagen konnte 
aber auch hier erst über länge-
re Zeit in kleineren Schritten 
entwickelt werden. Die ar-
beitsrechtliche Ausgestaltung 
der Wochenend-, Sonntags- 
und Feiertagsruhe ist heute  
gesetzlich fest verankert.

Auf dieser Grundlage konnte 
der VfGH den grundrechtli-
chen Rahmen für die Sonn- 
und Feiertagsgarantien ent-
wickeln. Oft hat er auf die 
besondere Bedeutung der 
Wochenendruhe hingewie-
sen. In einem Erkenntnis aus 
2015 betonte er: „Der gesell-
schaftliche Wandel der ver-
gangenen beiden Jahrzehnte 
hat nichts am öffentlichen 
Interesse an der weitgehen-
den Synchronisation mit 
dem Grundsatz der Wochen-
endruhe geändert. In allen 

europäischen Gesellschaften 
gibt es einen Ruhetag in der 
Woche, mag dieser aus religi-
ösen Gründen, aus Gründen 
der Erholung […] oder aus 
anderen sozial- und fami-
lienpolitischen Gründen an-
geordnet sein und mag die 
Ruhe in unterschiedlichem 
Maße eingehalten werden. 
Wenn der Gesetzgeber auch 
mit den Mitteln des Gewer-
berechts zur Wahrung und 
Erhaltung der Wochenend-
ruhe beitragen möchte, so 
verfolgt er daher jedenfalls 
ein im öffentlichen Interesse 
gelegenes Ziel."

Durch die Rechtsprechung 
des EuGH zu Feiertagszu-
schlägen am Karfreitag und 
der Feststellung einer Dis-
kriminierung sind die Feier-
tage, zumal die religiösen, 
in den Blickpunkt des Ver-
fassungsrechts geraten. Vor 
dem VfGH wurde erst 2020 
über einen Antrag der Evan-
gelischen Kirchen gegen die 
Neuregelung des persön-
lichen Feiertags durch den 
österreichischen Gesetz-

geber entschieden, in dem 
die Kirchen eine Verletzung 
der Religionsfreiheit und 
des Gleichheitsgrundsatzes 
geltend machten. Trotz Zu-
rückweisung der Anträge 
hat der VfGH insoweit eine 
inhaltliche Aussage getrof-
fen, als er ausgesprochen 
hat, dass die Feiertagsruhe 
heute überwiegend profane 
Ziele der persönlichen Ruhe, 
Besinnung, Erholung und 
Zerstreuung verfolge. Auch 
wenn die Auswahl der Feier-
tage ursprünglich religiös 
begründet gewesen sein mag, 
sollen heute diese Ziele al-
len Menschen zuteil werden, 
und zwar unbeschadet ihrer 
religiösen Bindung. Feier-
tagsdebatten sollten behut-
sam geführt werden, weil mit 
Veränderungen oft gravie-
rende Eingriffe in sozialpoli-
tische Zusammenhänge ge-
rade auf Arbeitnehmerseite 
verbunden sein können. Die 
Kirchen und Religionsgesell-
schaften gehen ihrerseits mit 
Augenmaß beim Eintreten 
für kirchliche Feiertage vor. 
Aus verfassungsrechtlicher 

Sicht ist festzuhalten, dass 
die Bundesverfassung in Be-
zug auf Zahl und Lage der 
Feiertage keine bestimmten 
Vorgaben, vor allem keinen 
strikten Gleichheitsgrund-
satz im Bezug auf alle Reli-
gionsgesellschaften und Kir-
chen enthält.

Aus dem Kreis der vielfäl-
tigen Wechselbeziehungen 
zwischen christlicher Sozial-
lehre und staatlicher Verfas-
sung konnten nur einige be-
leuchtet werden. Es kommt 
hier wohl manchem das be-
rühmte Böckenförde-Diktum 
in den Sinn, dass der Staat 
von den Voraussetzungen 
lebt, die er selbst nicht schaf-
fen kann. Zu diesen Voraus-
setzungen gehört nicht nur 
die Religion an sich, sondern 
auch die konkrete Überset-
zung in sozialethische und 
sozialpolitische Ideen, wie 
wir sie in der katholischen 
Soziallehre und in der evan-
gelischen Sozialethik finden. 
Die Einsicht in diese Schnitt-
stellenproblematik könnte 
kaum treffender beschrieben 
werden, als es Kardinal Kö-
nig in einer 1965 gehaltenen 
Rede zur Kirche in der Zwei-
ten Republik getan hat. Er 
widerspricht der These der 
politischen Neutralität der 
Kirche und weist auf die Ver-
antwortung der Kirche für 
Freiheit und Demokratie hin. 
In diesem größeren Kontext 
soll dieser Beitrag verstan-
den werden.

Univ.-Prof. DDr. Dr. h.c. Christoph Grabenwarter
ist der Präsident des Verfassungsgerichtshofes. 

Der vorliegende Beitrag ist die Kurzfassung eines Aufsatzes, den der Autor für die Festschrift 

„Law and Politics“ für Joseph Marko (Cl) 2022 verfasst hat.

Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof
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BILDUNGSPOLITIK

Matthias Hofer (Alp) hat 
in der Juli-Ausgabe 

der ACADEMIA 04/2022 die 
im Schulwesen entstande-
nen Probleme treffend ana-
lysiert. Seine Anmerkungen 
zur neuen Lehrerausbildung 
sind völlig richtig. Zum Ver-
ständnis des gesamten Vor-
gangs sind noch einige Punk-
te zu beachten.

Implementiert wurde die au-
toritäre Wende noch vor der 

Nationalratswahl 2017 im 
Nationalrat von der SPÖ mit 
Unterstützung durch ÖVP 
und Grüne. Die ÖVP-Bil-
dungsminister setzen derzeit 
den Masterplan einer autori-
tären Wende weiter um. Die 
wenigen Korrekturen betref-
fen einzelne Inhalte, nicht 
aber das System. Es wird 
nicht mehr lange dauern, bis 
die Bundesländer erkennen, 
dass sie 2017 glaubten, die 
Macht zu gewinnen, tatsäch-

lich aber nun in der Zuschau-
erloge sitzen.

Eine Entwicklung, die jahr-
zehntelang auf positiver 
Kommunikation zwischen 
allen Beteiligten, Aufbau 
von Expertise und Vertrauen 
beruhte, wurde jäh abgebro-
chen und in ihr Gegenteil 
verkehrt. Die Coronakrise 
hat die Schwächen der neu-
en „Steuerungslogik“ teil-
weise auch für die Öffent-

lichkeit sichtbar gemacht. 
Da der Staat aber auch in 
vielen anderen Bereichen an 
seine Grenzen kam, wur-
de das nicht ausreichend 
thematisiert.

ES GEHT NUR UMS 
DURCHGRIFFSRECHT

Was ist erforderlich, um ein 
System zu einem autoritären 
umzuwandeln? Die Orga-
nisation muss so verändert 

JOSEF LACKNER

WENN ER DEN SUMPF TROCKENLEGEN WILL?
WER FRAGT DIE FRÖSCHE,
Die Bildungspolitik will angeblich den Schulen mehr Freiraum (= Autonomie) 
geben und die Qualität der Bildung und Ausbildung sichern. Dabei wird aber 
ein System aus Versatzstücken der bildungspolitischen Diskussionen der 
letzten 50 Jahre benutzt, um das gesamte Schulsystem in eine autoritäre 
Abhängigkeit von der Zentralstelle zu bringen.
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werden, dass die gewünsch-
ten autoritären Strukturen 
funktionieren und nicht 
mehr hinterfragt oder gar 
negiert werden können. Im 
konkreten Fall geht man 
so vor:

1. Aufbau von Weisungs-
abhängigkeiten, wo es 
noch keine gab. Wei-
sungsfreie Institutionen 
werden beseitigt oder 
entmachtet: Abschaffung 
der Landesschulratskol-
legien und Reduktion 
der Aufgaben und Mög-
lichkeiten der schulpart-
nerschaftlichen Gremien 
Schulforum und Schul-
gemeinschaftsausschuss. 
Es entsteht eine direkte 
Weisungskette vom Mi-
nisterium bis in die letzte 
Schulklasse.

2. Verstärkung der Kontrol-
le und Hierarchie (siehe 
Kasten)

3. Entmachtung der Exper-
ten. Trennung der päda-
gogischen Abteilungen 
im Ministerium von der 
Schulaufsicht, dem Qua-
litätssicherungssystem 
und den Schulen. Einfüh-
rung einer schularten-
übergreifenden Schulauf-
sicht, die möglichst viel 
mit sich selbst beschäftigt 
ist und möglichst für die 
Bereiche, für die sie Ex-
pertise besitzt, nicht zu-
ständig ist. Oder, wie es 
ein guter Freund formu-
lierte: „Wenn ich einen 
Blinddarmdurchbruch 
habe, brauche ich einen 
Chirurgen und keinen 
Augenarzt.“

4. Schaffung einer „exter-
nen Evaluation“, die dem 
Ministerium direkt unter-
steht und dort „evaluiert“, 
wo es vom Ministerium 
gewünscht wird.

5. Vereinzelung der Schulen. 
Kontakte zwischen Schu-
len möglichst unterbin-
den. Wenn Treffen, dann 
schulartenübergreifend, 
damit es nur wenig Erfah-
rungsaustausch zwischen 
den Schulen mit ähnli-
chen Problemen gibt.

6. Vernebelung des Ganzen 
mit viel Papier und wis-
senschaftlich klingender 
Sprache ohne Inhalt.

LANGER WEG MIT 
FATALEM ENDE

1979 forderte der Katholische 
Akademikerverband eine 
„Neue Mittelstufe“. War das 
der Ideengeber für die „Neue 
Mittelschule“ von Ministerin 
Schmied? Schon bei den Ver-
handlungen über die 7. No-
velle des Schulorganisations-
gesetzes 1980 wurde von der 
SPÖ dieser Begriff verwen-
det. Ministerin Gehrer beauf-
tragte den damaligen „Mister 
PISA“ Günther Haider mit 
der Leitung einer Zukunfts-
kommission. Eine Reihe der 
Vorschläge dieser Kommis-
sion wurden dann unter den 
folgenden (SPÖ-) Ministerin-
nen umgesetzt.

Die Vertreter der universi-
tären Erziehungswissen-
schaft in Österreich machen 
seit Jahrzehnten Druck für 
die Einführung einer Ge-
samtschule. Mitte der 1970er 

DER WEG ZUR MEHR 
KONTROLLE UND HIERARCHIE

Die Bildungsdirektionen bekommen als Behörde zwei Wei-
sungsgeber (Bund und Land). Leiter ist ein vom Bund be-
stellter Beamter (Bildungsdirektor). Die Länder versuchen 
zwar, Leute ihres Vertrauens in die leitenden Funktionen 
dort zu bringen, die Weisungskette und die Abhängig-
keit vom Bund, der sie nach fünf Jahren wieder bestellen 
muss bzw. kann, bleiben aufrecht.

• Schaffung einer zusätzlichen pädagogischen Verwal-
tungsebene: „Bildungsregion“ mit „pädagogischen 
Vorgesetzten“ in der Schulaufsicht.

• Regelmäßige Dienstbesprechungen mit den Spitzen 
der Bildungsdirektionen mit umfangreichen Tagesord-
nungen, vielen Referaten und möglichst keiner Mög-
lichkeit zu Wortmeldungen und Diskussionen.

• Ressourcen-, Ziel- und Leistungspläne, die vom Bund 
vorgegeben werden, aber dann „verhandelt werden“. 
Da die Eckpunkte in den „Wirkungszielen“ des Bud-
gets verankert sind, gibt es kaum „Verhandlungsspiel-
räume“.

• Beschäftigung der nachgeordneten Dienststellen mit 
möglichst viel unnötiger Arbeit. Im Idealfall werden 
die Ergebnisse dann „oben“ ignoriert, die Aufgaben 
nicht weitergeführt und neue Arbeiten erfunden.

• Wenn Gesetze und Verordnungen nicht genehm sind, 
werden sie intern so lange „interpretiert“ (Weißbü-
cher), bis sie doch ins System passen.
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Jahre äußerte ein hochquali-
fizierter Germanist, Univer-
sitätsprofessor und ehemali-
ger Rektor bei einer Sitzung 
einer Berufungskommission 
für eine erziehungswissen-
schaftliche Professur: „Schön 
langsam bekomme ich den 
Eindruck, dass die Pädagogik 
keine Wissenschaft ist“.

Die „Neue Mittelschule“ 
wurde sogar in der Unter-
suchung des Gesamtschul-
befürworters Ferdinand Eder 
kritisch gesehen: „Aus meh-
reren Analysen des Evaluie-
rungsberichts lässt sich ab-
lesen, dass sich die Situation 
der leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schüler 
in der NMS gegenüber der 
Hauptschule nicht verbes-
sert hat. Allgemein ist es so, 
dass leistungsstärkere Schü-
lerinnen und Schüler ihre 
Erfahrungen in der Schule 
positiver beschreiben als die 
leistungsschwächeren.“

Über die neue Lehrerausbil-
dung wird eine ganze Schul-
form, nämlich die Sonder-
schulen (auf kaltem Wege) 
abgeschafft – wenn es keine 
Sonderschullehrer mehr gibt, 
dann kann es auch keine 
Sonderschulen mehr geben!

DER NÄCHSTE SCHRITT: 
ZUWEISUNG DER SCHULE

Der „Nationale Bildungsbe-
richt“ wird verwendet, um 
neue „Ideen“ in die Diskus-
sion zu bringen. So 2015 die 
„kontrollierte Schulwahl“, 
ein Mittelweg zwischen dem 
verpflichtenden Sprengelwe-
sen und der völlig freien El-
ternwahl. Im Bericht heißt es: 

„Im ersten Schritt melden die 
Eltern ihr schulpflichtiges 
Kind … bei der zuständigen 
Schulbehörde an und nen-
nen die drei … präferierten 
Schulstandorte. Dabei wer-
den auch Informationen über 
die Familie erfasst, wie etwa 
der sozioökonomische Hin-
tergrund … Geburtsland der 
Eltern. Der zweite Schritt be-
steht in einem Computerpro-
gramm, das … die individu-
ellen Zuweisungen für alle 
Schulstandorte einer Schul-
verwaltung ermittelt, so dass 
eine ungefähr gleichmäßige 
Zusammensetzung nach den 
genannten Kriterien zustan-
de kommt. Im dritten Schritt 
werden schließlich die El-
tern benachrichtigt, welchen 
der von ihnen genannten 
Schulstandorte ihr Kind 
besuchen kann.“

Durch die Einführung eines 
„Sozialindex“ ohne Budget-
erhöhung würde der Bestand 
von Schulen außerhalb der 
Ballungszentren gefährdet. 
Denn ein Sozialindex bringt 
Ressourcen in größere Städ-
te, vor allem nach Wien. Da 
die Schulen auf dem Land im 
Schnitt kleiner sind, bekom-
men sie derzeit (um die Min-
deststrukturen aufrecht zu 
erhalten) mehr Ressourcen 
als Schulen in den Städten. 
Ein Sozialindex kehrt diesen 
Prozess um. Er bringt die 
Schulen auf dem Land um 
die Mittel, die sie zum Fort-
bestand brauchen!

Die Abschaffung der exter-
nen Vorsitzenden bei den 
abschließenden Prüfungen 
führt zu Qualitätsverlust 
und verringert Möglichkei-
ten des Austausches unter 
den Schulen.

Nachdem die Lehrerausbil-
dung verlängert, von fach-
lichen Inhalten möglichst 
befreit und mit „Pädagogik“ 
vollgepflastert wurde, wer-
den nun Quereinsteiger und 
Lehramtsstudenten als Neu-
lehrer gesucht. Damit sind 
die Argumente für die Stu-
dienreform widerlegt.

Die politische Führung agiert 
offenbar nach der Devise: 
„Wer den Sumpf trockenle-
gen will, fragt besser nicht 
die Frösche“. Sprich: Die letz-
ten, die gefragt werden, sind 

die, die sich damit ausken-
nen. Das Bildungsministeri-
um erstellte zum Beispiel ein 
„Schulleitungsprofil“, an dem 
offenbar kein aktiver Schul-
leiter mitarbeiten konnte.

Das Ministerium ist kreativ 
in seinen Informationsbro-
schüren. Aufgaben, die in 
der „SQM-Verordnung“ for-
muliert wurden, fehlen in 
der Ministeriums-Broschü-
re dazu. So ist die „Aufsicht“ 
aus den Aufgaben eben-
so verschwunden, wie die 
schulartenbezogene Schul-
entwicklung.

Der Weg ist klar: Von der ein-
heitlichen Lehrerausbildung 
zum einheitlichen Dienst-
recht und dann über die ein-
heitliche Schulaufsicht zur 
einheitlichen Schule!

Mag. Dr. Josef Lackner
Jahrgang 1954, war Gymnasiallehrer, Administrator, Direktor, Landesschulinspektor und 

erster Leiter des Pädagogischen Dienstes der Bildungsdirektion Salzburg.

„Die letzten, die gefragt werden, 
sind die, die sich 
damit auskennen.“
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Kommentare geben 
ausschließlich die Meinung  

des Autors wieder.

Nach Corona liegt die Zahl 
der Beschäftigten knapp 
über dem Niveau von 2019, 
allerdings ist die Zahl der 
geleisteten Stunden deut-
lich geringer: Die Teilzeit-
jobs sind mehr geworden. 
Die Generation Z (Geburts-
jahrgänge 1997 – 2012) strebt 
nach „Work-Life-Balance.“ 
Harmonie ist bedeutender 
als Karriere, 57 Prozent der 
Jungen ist Sicherheit wich-
tiger als Karrierechancen. 
Für die interessieren sich 16 
Prozent, wobei es bei Frauen 
nur zwölf Prozent sind, bei 
jungen Männern 19. Der net-
te Vorgesetzte und die tollen 
Kollegen sind für 55 Prozent 
wichtig, nur 18 Prozent in-
teressieren sich für das Ge-
halt. Vier von zehn Befrag-
ten sind lieber arbeitslos als 
unzufrieden im Beruf. (Um 
es klarzustellen: Wenn sich 
eine junge Familie mit gut 
ausgebildeten Eltern dazu 
entschließt, zulasten des 
Einkommens mehr für die 
Kinder da zu sein und dafür 
auch wechselseitig Teilzeit 
und Karenz in Anspruch 
zu nehmen, ist das vorbild-
lich: Die Zeit mit den eige-
nen Kindern kann man nicht 
nachholen.)

Dabei ist interessant, dass 
es hier zwischen den Zie-
len der Lehrlinge, Fach- und 
Hilfsarbeiter und denen von 
Maturanten und Akademi-
kern große Unterschiede gibt. 
„Keinem Lehrling würde es 
einfallen, auf eine „Fridays 
for Future“-Demo zu gehen, 
während Gymnasiasten von 
nichts anderem beseelt sind, 
als die Welt vor dem Unter-
gang zu retten“, formuliert 
es Jugendforscher Bernhard 
Heinzlmaier. Da immer mehr 
weibliche Pädagogen tätig 
sind, werden auch verstärkt 
„weibliche Werte“ vermittelt – 
die Beschäftigung mit der 
„woken“ LGBTQ-Bewegung, 
das Gendern, die Scham- und 
Befindlichkeitskultur und die 
„Alle-haben-sich-lieb-und-
wir-retten-die-Welt“-Weich-
spülerei.

Ungefähr seit 20 Jahren 
wird festgestellt, dass die 
Beherrschung des Lesens, 
Schreibens und Rechnens 
sinkt; gleichzeitig berichten 
Unternehmer, dass es jun-
gen Arbeitnehmern an einer 
„positiven Arbeitshaltung“ 
fehle – Verlässlichkeit, Pünkt-
lichkeit, Engagement. Ähnli-
ches stellen Universitätslehrer 

bei vielen Maturanten fest. 
Hier hat die österreichische 
Schule, die zwar in der Co-
ronazeit bewiesen hat, dass 
sie sich bewährt, wenn sie 
gefordert wird, sicher Schuld 
auf sich geladen. Schulische 
Arbeit ist auch zum „Ermes-
sensprogramm“ geworden; 
das klare „Wir schreiben den 
Satz von der Tafel ab!“ wur-
de zum individualisierenden 
„Magst Du diese Zeile von der 
Tafel abschreiben?“

Dazu tragen sogenannte „Ex-
perten“ nicht unwesentlich bei, 
wenn sie glauben, die Abschaf-
fung der Noten würde den 
Erfolg erhöhen, die Senkung 
der Zahl der Klassenwieder-
holungen würde leistungs-
steigernd wirken, Hausübun-
gen seien nicht sinnvoll, das 
Streichen von Schultagen 
wäre notwendig und in hete-
rogenen Gruppen würde man 
bessere Leistungen erzielen 
als in Leistungsgruppen.

Der deutsche Bundespräsi-
dent Roman Herzog (CDU) 

und Bundeskanzler Helmut 
Schmidt (SPD) waren sich 
über die große Schwäche des 
deutschen Bildungssystems 
schon früh klar, wenn sie 
festhalten: „Die Linke hat die 
Anforderungen in den deut-
schen Schulen immer weiter 
abgesenkt, um den Kindern 
aus nichtarrivierten Schich-
ten den sozialen Aufstieg zu 
erleichtern und die Bürgerli-
chen haben das mitgemacht, 
um den dummen Kindern 
arrivierter Familien den Ab-
stieg zu ersparen.“

Aus eigener Erfahrung als 
Lehrer an einem Gymnasium 
weiß ich, dass Schüler gerne 
viel leisten, wenn sie dazu 
angehalten werden. Das 
kann, richtig gemacht, auch 
Spaß machen, wenn man sich 
im Klaren ist, dass „die Göt-
ter vor den Lohn den Fleiß 
gesetzt haben“. Es ist not-
wendig, junge Menschen zu 
mehr Leistungsbereitschaft 
zu erziehen. Wir müssen ih-
nen das allerdings auch vor-
leben!

Mag. Wolfgang Türtscher (Le)
Vorortspräsident 1980/81, unterrichtete am BG Bregenz-Blumenstraße 

Deutsch, Geschichte und Ethik und war Volkshochschuldirektor.

WOLFGANG TÜRTSCHER

DARFS EIN BISSCHEN MEHR LEISTUNG SEIN?
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STUDIUM

Der Blick auf die Studen-
tenzahlen im MINT-Be-

reich macht österreichweit 
traurig. Ob an der Montanuni 
Leoben, der TU Wien oder 
Graz oder an den diversen 
naturwissenschaftlichen Fa-
kultäten: Es fehlen die Stu-
denten und vor allem die -in-
nen. Ein Blick in Statistik und 
Diversitätsforschung bringt 
das Problem näher.

Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik: 
Es geht also um jene Berufs-
felder, um die man im Kon-

text technischen Fortschritts 
nur schwer herumkommt, 
die beste Jobchancen ver-
sprechen und international 
weit öfter studiert werden 
als hierzulande. Neben den 
„Klassikern“, also den exak-
ten Naturwissenschaften, 
Biologie, Mathematik und 
Statistik, Informatik und 
Kommunikationstechnolo-
gie bis zu allen erdenklichen 
Varianten von Ingenieurswis-
senschaften über Bau- und 
Petrol- bis zu Elektrotechnik 
und auch Architektur. Der 
„MINT-Fokusbereich“ be-

zeichnet jene Berufsgruppen, 
die aktuell besonders gefragt 
sind: Informatik und Tech-
nik – mit der Ausnahme von 
Architektur.

„PHYSIK IST KEIN 
„FULL-TIME-JOB,“...

… sondern ein „Full-Full-Ti-
me-Job“, referierte einer mei-
ner Uni-Lehrer in der ersten 
Woche vor einem Hörsaal 
von rund 100 Personen, da-
von etwa 70 Männer, die ge-
rade (fast) alle mit dem Phy-
sikstudium begonnen hatten. 

Dieser und andere Sprüche, 
wie „Der Tag hat 24 Stunden. 
Wenn Ihnen das für meine 
Hausaufgaben nicht reicht, 
dann nehmen Sie eben noch 
die Nacht dazu!“ sollten uns 
begleiten. Der Ruf, natur-
wissenschaftliche Studien 
seien besonders schwierig, 
mühsam und arbeitsinten-
siv, propagiert sich an den 
Universitäten von selbst. Da 
es nur bei „Informatik“ Zu-
gangsbeschränkungen gibt, 
wird in den anderen Studi-
enrichtungen oftmals „aus-
gesiebt“. Das bestätigt auch 

WOLFRAM KREIPL

ZUR TECHNISCHEN LÖSBARKEIT

DES TECHNIKERMANGELS
In den Naturwissenschaften fehlen weiterhin die Studenten. Mangelhafte 
Vorbildung, lange Studiendauern und schlechte Bewertungen schrecken zu 
viele ab. Ein kritischer Blick auf unser Werteverständnis könnte helfen, den 
„MINT-Mangel“ zu lindern.
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eine Erhebung des Instituts 
für Höhere Studien.

Die Studentenzahlen in 
MINT-Fächern sinkt konti-
nuierlich, in den Ingenieurs-
wissenschaften sogar stark. 
Und nicht nur mit den Stu-
dienanfängern sieht es nur 
mäßig gut aus. Im sechsten 
Semester, dem Ende der Min-
deststudienzeit für fast alle 
Bachelorstudien, haben im 
MINT-Bereich gerade einmal 
drei Prozent ihr Studium ab-
geschlossen, 49 Prozent ha-
ben entweder das Studium 
gewechselt oder abgebro-
chen. Im achten Semester 
haben immerhin 13 Prozent 
ihr begonnenes Studium ab-
schließen können, im 13. Se-
mester dann 27 Prozent – die-
se Quote ist dann etwa auf 
einer Ebene mit anderen Stu-
dien. Spitzenreiter bei den 
Studiendauern insgesamt ist 
wiederum der MINT-Fokus-
bereich mit der Ausnahme 
von Informatik.

Ähnlich bescheiden nimmt 
sich der Blick auf die Zufrie-
denheit der Studenten und 
die Bewertung der „Studier-
barkeit“ aus. Nur 53 Prozent 
der MINT-Studenten an öf-
fentlichen Universitäten sind 
der Meinung, ihr Abschluss 
sei „prinzipiell in Mindest-
zeit möglich“.

DIE STUDENTINNEN FEHLEN

Insgesamt studieren in Ös-
terreich gleich viele Männer 
und Frauen, in den Nicht-
MINT-Fächern liegt der Frau-
enanteil bei 61 Prozent. In 
manchen Studien, wie etwa 
dem Volksschullehramt, 

mangelt es sogar massiv an 
Männern.
In den MINT-Fächern sehen 
wir rund 31 Prozent Frauen, 
im Fokusbereich gar nur 20 
Prozent, in einzelnen Stu-
dienrichtungen sind es unter 
zehn Prozent.

Ein Blick in aktuelle Er-
kenntnisse der Diversitäts-
forschung sagt uns, was wir 
intuitiv bereits vermuten 
konnten. Auch die Jugend 
hat traditionelle Rollenbilder 
(„Männerberufe“, „Frauen-
berufe“) noch nicht zu Grabe 
getragen. Insgesamt greifen 
eine Vielzahl von Faktoren. 
Als zentral gelten jedenfalls 
ein, durch Stereotype be-
dingter, früher Interessens-
verlust und der historisch be-
dingte Mangel an weiblichen 
Rollenbildern in Naturwis-
senschaft und Technik.

Interessant ist auch, dass 
Versuche einer Attraktivie-
rung des Feldes speziell für 
Frauen durch ein Bespielen 
der traditionellen Rollen-
bilder (man spricht wenig 
charmant von „Pinkifizie-
rung“) im Wesentlichen un-
wirksam sind. Denn jene 
Eigenschaften, die frühkind-
lich als „weiblich“ wahrge-
nommen werden, haben auf 
die Berufswahl nur wenig 
Einfluss. Man kann, so die 
Wissenschaft, sogar davon 
ausgehen, dass diese „An-

reize“ eher hemmend wir-
ken. Als sinnvoll hingegen 
wird (fachsprachlich) eine 
„Aufhebung der geschlechts-
spezifischen Separation von 
Eigenschaftsbündeln“ er-
achtet – sprich eine Abkehr 
des Bildes traditioneller Ge-

schlechtereigenschaften hin 
zu einer Individualisierung. 
Dies wird besonders im Ele-
mentar- bis zum Sekundar-
bildungsbereich gefordert.

Studenten- und Diversitäts-
mangel hängen jedenfalls 
zusammen, denn unweiger-
lich würde „mehr Frauen“ 
auch „mehr Studenten“ be-
deuten. Derzeit steigt der 
Bedarf an MINT-Personal 
deutlich stärker als die Zahl 
der Studenten.

In der „Frauenfrage“ geht es 
zunächst um die Entwick-
lung von Modellen, die es er-
möglichen, Mädchen durch 
die Pubertätsphase für Tech-
nik zu begeistern. Dies muss 
und soll Hand in Hand mit 
einer Reduktion „traditionel-
ler Rollenbilder“ in den im 
kindlichen Alter konsumier-
ten Medien und der Erzie-
hung gehen. Dass hier näm-

lich strukturell das Bild schief 
hängt, ist angesichts der zah-
lenmäßig belegten Differen-
zen sowohl in klassischen 
„Frauenberufen“ als auch in 
„Männerberufen“ kaum von 
der Hand zu weisen.

Weiter sollte angesichts der 
mäßigen Abschlussquoten 
noch an anderen Schrau-
ben gezogen werden – die 
ECTS-Gerechtigkeit, also die 
Wertigkeit der ECs über die 
verschiedenen Studienfächer 
ist hier nur eine. Auch viel-
fältigere Beratungsangebote 
wären notwendig – etwa je-
der fünfte Studienanfänger 
fühlt sich auf sein Studium 
„schlecht vorbereitet“. Eben-
so können mehr und längere 
Brückenkurse den Studen-
ten beim Einstieg helfen – 
üblicherweise ist die erste 
„Gewöhnungphase“ in den 
MINT-Studien jene mit der 
höchsten Ausfallsquote. Ins-
besondere an der Mathema-
tik fehlt derartiges den meis-
ten der Studienanfänger.

Und die Politik? Sie hat das 
Problem erkannt und ist 
grundsätzlich nicht untätig. 
Eine Vielzahl von Initiativen 
zur Förderung im MINT-Be-
reich – einige davon auch 
speziell auf Frauen ausge-
richtet – wurden bereits eta-
bliert. Ob sich diese Wirkung 
zeigen oder sich letztlich 
doch nur als blinder Aktio-
nismus erweisen, bleibt ge-
genwärtig abzuwarten.

Prof. Wolfram Kreipl, BEd (Vi)
ist Mittelschullehrer. Er unterrichtet Mathematik, 

Physik und Informatik.

„In den MINT-Fächern sehen wir 
rund 31 Prozent Frauen, im 

Fokusbereich gar nur 20 Prozent.“
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JUGEND

Lídia, die EU hatte das Jahr 
2022 zum Europäischen 
Jahr der Jugend (EYY) erklärt. 
Wenn du zurückblickst, 
würdest du es als Erfolg 
bezeichnen?

Lídia Pereira: Ich glaube, hier 
geht es weniger um Erfolg 
oder Misserfolg. Mit diesem 
Jahresprogramm wurde die 

Bedeutung von Jugend-
themen in der politischen 
Agenda unterstrichen. Dazu 
zählt etwa die Bekämpfung 
des Klimawandels, was sich 
auch in diversen legislativen 
Initiativen widergespiegelt 
hat. Nun sind konkrete Zie-
le in Kraft, was ein Anlie-
gen vieler Jugendinitiativen 
war und ist, da es die jungen 

Menschen sind, die den Pla-
neten in der Zukunft bewoh-
nen werden.

Welche Anliegen neben 
Klimaschutz nimmst du bei 
der jungen Generation heute 
wahr?

LP: Die Millenials und die 
Generation Z kennen letzt-
lich nur eine Welt, in der 
Krise auf Krise folgt. Ich er-
innere da etwa an die Troika 
2011 (Anm.: Die sog. Troika 
hatte Portugal im Mai 2011 
mit der Bereitstellung von 
Notkrediten in Höhe von 78 
Milliarden Euro vor einer 
Staatspleite gerettet.) und 
die darauffolgenden Refor-
men, die das Land besser 
aufstellen sollten, was für 
unser Land eine große Her-
ausforderung war. Nun ha-
ben wir mit der Covid-Pan-
demie, steigenden Kosten 
und hoher Inflation sowie 
der Energieproblematik 
weitere aktuelle Krisen zu 

bewältigen. Zwischen den 
Krisen gibt es nur wenig Zeit 
zum Durchatmen, für Auf-
schwung und Erholung.

Welche Rolle spielt hier 
ein Programm wie das 
Europäische Jahr der Jugend?

LP: Es braucht Leadership, 
nicht nur für aktuelle Heraus-
forderungen, sondern eben 
auch für die Zukunft. Die 
Bedeutung heute entschie-
dener Politik für die weitere 
Zukunft muss viel stärker 
ins Bewusstsein rücken und 
sämtliche Gesetzesvorhaben 
müssen sich daran orientie-
ren. Hier hat das EYY Chan-
cen ausgelassen, etwa dabei, 
intergenerationelle Gerech-
tigkeit entsprechend zu ver-
ankern, obwohl einige Erfol-
ge zu verzeichnen waren. Ich 
würde sagen, wir haben die 
Bedürfnisse der Jugend stär-
ker ins Rampenlicht gehoben, 
hätten aber mehr erreichen 
können.

Auf das Europäische Jahr der Jugend 2022 soll ab Mai 2023 das 
Europäische Jahr der Kompetenzen folgen. Doch was erwartet sich 
die Jugend heute eigentlich von der Politik? Dazu ein Interview 
mit den Europaabgeordneten Lídia Pereira aus Portugal, die 
Vorsitzende der Jugend der Europäischen Volkspartei ist, und 
Lukas Mandl (Rt-D, FlP, Vt) aus Österreich.

PHILIPP JAUERNIK

ES BRAUCHT

LEADERSHIP
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Du hast den Klimawandel 
angesprochen. Gerade bei 
den Klimagesetzen wird teils 
die Sorge geäußert, dass sie 
ein Problem für den Standort 
und damit die wirtschaftliche 
Zukunft werden könnten, 
wenn Europa hier alleine 
vorgeht.

LP: Das hängt natürlich zu-
sammen. Europa tut viel 
mehr als der Rest der Welt, 
obwohl wir zu den kleinsten 
Emittenten von CO2 gehören. 
Aber unsere Hausaufgaben 
zu erledigen, ist ein wesent-
licher Punkt in der Frage, ob 
wir geopolitisch auch ein 
entsprechendes Beispiel ge-
ben können. Zudem betref-
fen Umweltkatastrophen auf 
anderen Kontinenten auch 
uns in Europa. Dafür ist not-
wendig, dass wir Innovation 
vorantreiben und mit unse-
ren Programmen auch wirt-
schaftlich erfolgreich sind.

Lukas, auf das Jahr der 
Jugend soll 2023 das 
Europäische Jahr der 
Kompetenzen folgen – 
allerdings erst ab Mai, weil 
die Ko-Gesetzgeber Rat 

und Parlament noch keine 
Einigung dazu erzielt haben. 
Fehlt es an der Kompetenz, 
dieses Jahr überhaupt zu 
widmen?

Lukas Mandl: Ich finde das 
Jahresmotto sehr wichtig und 
dringend. Die Arbeit im Rah-
men des Mottos hat bereits 
begonnen. Die Pandemie hat 
auch zu einer Infragestellung 
von Arbeit als Lebensmodell 
schlechthin geführt. Das ist 
alarmierend. Dasselbe gilt für 
den Fachkräftemangel. Die 
demografische Entwicklung, 
die verantwortungsbewusste 
Politik immer als Damokles-
schwert für Europa gesehen 
hat, entwickelt jetzt mehr und 
mehr Wucht in der Wirkung. 
Und Europa hat noch gegen-
über anderen attraktiven Tei-
len der Welt das Nachsehen 
im Wettbewerb um Fachkräf-
te. Es ist auch wichtig, jungen 
Menschen vor dem Erwerbs-
leben und auch jenen im Er-
werbsleben zuzurufen, dass 
es sich lohnt, etwas zu lernen, 
das dann zu können, gern zu 
machen, und so Wohlstand 
aufzubauen. Einen anderen 
Weg gibt es nicht. Es ist aber 

natürlich auch eine politi-
sche Aufgabe, Systeme so zu 
gestalten, dass es tatsächlich 
möglich ist, sich durch Arbeit 
etwas aufzubauen.

Woran denkst du da?

LM: Die Abhängigkeiten 
Europas sind jetzt endlich 
viel mehr bewusst geworden, 
etwa mit Blick auf China, 
durch Putins Angriffskrieg 
und bei den globalen Liefer-
ketten. Wir brauchen in Eu-
ropa mehr eigene Innovation 
und eigene Produktion. Da-
für ist die Berufsausbildung 
wichtig, dafür sind Fähig-
keiten essenziell. Das betrifft 
auch die berufliche Weiter-
bildung.

Es heißt oft, Bildung 
werde vor allem vererbt. 
Es existieren viele 
Unterstützungsprogramme, 
aber nach wie vor studieren 
vor allem Akademikerkinder. 
Würdest du sagen, dass 
es vor allem eine Frage 
des Bewusstseins für die 
durch Bildung entstehenden 
Karrierechancen ist, das den 
Unterschied macht?

LM: Ja und nein. Natürlich 
ist das wichtig, ich denke 
hier aber eher an die Grund-
einstellung zur Arbeit. Und 
für gute Arbeit ist Bildung 
eine Voraussetzung, auch die 
Ausbildung zur Facharbeit. 
Dessen müssen auch wir als 
Akademikerverband uns be-
wusst sein. Wenn Arbeit und 
Beruf vor allem als etwas 
Negatives gesehen werden, 
führt das nicht zu Motivation, 
die es aber für beruflichen 
Erfolg braucht und dafür, 
sich etwas aufzubauen. Das 
hat auch etwas mit Vorbild-
wirkung zu tun. Hier ist die 
gesamte Gesellschaft gefragt, 
die Familien, die Medien und 
die öffentliche Debatte. Es 
ist wichtig, funktionierende 
Infrastruktur, Gesundheits-
vorsorge und vieles mehr zu 
haben, aber die Grundlage 
dafür ist immer harte Arbeit, 
denn das alles muss auch fi-
nanziert werden.

Ist die Jugend heute generell 
gut genug ausgebildet?

LP: Europa hat eine sehr diver-
se Bildungslandschaft. Die 
EU kann hier gemeinsame 
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Ziele vorgeben, die die Mit-
gliedstaaten dann erreichen 
müssen. In Portugal etwa 
haben wir ein eher älteres 
Bildungssystem, das den 
heutigen Herausforderungen 
nicht immer gewachsen ist. 
Wenn die EU hier fortschritt-
lichere Ziele einfordert, hilft 
das auch dabei, unsere Sys-
teme weiterzuentwickeln. 
Denken wir etwa an China, 
das in der Innovation stark 
aufgeholt hat. Wenn wir in 
Europa unsere starke Posi-
tion beibehalten wollen, ist 
es nötig, gerade in digitalen 
und technologischen Berei-
chen Fachkräfte mit entspre-
chenden Kompetenzen aus-
zubilden.

LM: Kulturpessimismus ist 
uralt, die Kritik an der Jugend 
ebenso. Viele Arbeitgeber be-
klagen, wie schwierig es ist, 
gut ausgebildete Fachkräf-
te zu finden, die sich auch 
weiterbilden wollen. Ande-
rerseits gibt es heute für die 
jüngere Generation unglaub-
liche Chancen, sich auf dem 
Arbeitsmarkt zu beweisen, 
wenn man bereit ist, die be-
rühmte Extrameile zu gehen. 
Im Sinne der ökosozialen 
Marktwirtschaft müssen wir 
dabei auch jene unterstützen, 
die nicht die besten Voraus-
setzungen mitbringen.

Lídia, du hast zuvor die 
vielen Krisen unserer Zeit 
angesprochen. Es scheint in 
Europa eine größere Vision zu 
fehlen, oft schon in kleineren 
Dingen – so kann man in 
Südtirol kein österreichisches 
Fernsehen streamen und 
Homeoffice im Nachbarland 
ist ein steuerliches Problem. 

Muss da Europa nicht einfach 
einmal liefern?

LP: Das ist leider richtig. Die 
nötigen Schritte werden hier 
immer wieder verzögert. 
Die 27 Mitgliedstaaten über-
sehen immer noch, dass sie 
einzeln die geopolitischen 
Herausforderungen nicht 
mehr bewältigen können. 
Ob eine Aufhebung des Ein-
stimmigkeitsprinzips im 
Europäischen Rat, etwa in 
Steuerfragen, alle Probleme 
löst, weiß ich nicht, in außen-
politischen Fragen ist es aber 
nötig. Nur so können wir 
anderen Mächten entschie-
den entgegentreten, etwa Pu-
tins Russland, das uns gern 
gegeneinander ausgespielt 
hat. Außenpolitisch passiert 
uns das immer wieder. Ös-
terreichs Kanzler fährt un-
abgestimmt nach Moskau, 
der deutsche Kanzler gibt 
unilateral Signale in Peking 
ab. Ein anderes Beispiel: Das 
Energieabkommen zwischen 
Frankreich, Spanien und Por-
tugal ist vor allem ein Erfolg 
für Macrons Frankreich und 
dessen Exportfähigkeit. Wir 
brauchen eine Energieunion 
und keinen Fleckenteppich 
bilateraler Abkommen. Ja, es 
braucht eine Vision.

Wenn du drei Punkte in der 
EU ändern könntest, 
was wäre das?

LP: Zuerst denke ich da an 
ein Mitspracherecht des 
Europäischen Parlaments 
in Steuerfragen, wo derzeit 
der Rat alleine entscheiden 
kann. Zweitens halte ich es 
für notwendig, den Gesetz-
gebungsprozess des Euro-

päischen Parlaments zu re-
formieren, um schneller auf 
aktuelle Herausforderungen 
reagieren zu können. Drit-
tens würde ich gerne ein Ver-
fahren implementieren, das 
die Interessensvertretungen 
der Zivilgesellschaft in Ge-
setzgebungsfragen konkreter 
einbindet.

Lukas, was wären deine 
Reformwünsche?

LM: Dass Finanzbehörden 
bei Homeoffice im Nachbar-
land davon ausgehen können, 
dass hier ein Betriebsstand-
ort errichtet worden sei – das 
gehört natürlich behoben. Ich 
glaube zwar, dass es so etwas 
wie EU-Eigenmittel eines Ta-
ges geben könnte, aber nicht 
eine Harmonisierung der 
Steuersysteme. Ich stimme 
Lídia außerdem zu, dass das 

Einstimmigkeitsprinzip in 
Frage zu stellen ist. Es braucht 
Stärke nach außen, Freiheit 
nach innen sowie Leadership. 
Dass wir in vielen Fragen sol-
che Erfolge erzielt haben, war 
ein Erfolg des Leaderships 
von Personen wie Helmut 

Kohl, Václav Havel und Lech 
Wałęsa. Persönlichkeiten wie 
sie haben die jüngere Zeitge-
schichte positiv geprägt. Wir 
brauchen etwa einen Ver-
teidigungskommissar und 
mehr nach außen gerichtete 
Portfolios in der Europäi-
schen Kommission.

Plakativ gefragt: Arbeitet die 
Union heute für die Leute?

LM: Ich glaube, im Großen 
und Ganzen schon. Man 
muss auch die Kirche im 
Dorf lassen. Wir sind ge-
fordert, wie Generationen 
vor uns, die Union nicht 
statisch zu sehen, sondern 
dynamisch. Wir müssen sie 
weiterentwickeln. Ich tei-
le Lídias Ansicht, dass das 
Entscheidungstempo nicht 
hoch genug ist. Hier kommt 
wieder Leadership ins Spiel. 

Ich sehe es als Vorrecht und 
Pflicht des Parlaments, krea-
tive Vorschläge zu machen. 
Daher halte ich es für richtig, 
wenn manche Vorschläge aus 
dem Parlament manchmal 
sehr visionär wirken und so 
inspirieren.

Philipp Jauernik, BA (FlP)
ist Historiker und arbeitet als politischer Berater in 

Brüssel. Seit 2016 ist er Vorsitzender der Paneuropa-

jugend Österreich.

„Ich sehe es als Vorrecht und Pflicht 

des Parlaments, kreative Vorschläge 

zu machen…, die manchmal sehr 

visionär wirken und so inspirieren.“
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Kommentare geben 
ausschließlich die Meinung  

des Autors wieder.

CHRISTOPH RELLA

DIE DIKTATUR DES NEUSPRECHS
Als der verstorbene Papst 
Benedikt (Rup et al.) Anfang 
des Jahres in Rom zur letzten 
Ruhe gebettet wurde, kam in 
den medialen Nachrufen bis-
weilen doch dessen theologi-
sches Vermächtnis zur Spra-
che. Schon als Professor hatte 
Joseph Ratzinger vor dem Ver-
lust jeglichen Wahrheits-
anspruchs und der Gefahr 
des Relativismus gewarnt, 
ein Befund, dem er grund-
sätzliche Geltung zuschrieb. 
Sichtbar werde dieser Relati-
vismus, wie er 2004 im Rah-
men eines Vortrags festhielt, 
insbesondere im „Neusprech“ 
der westlichen Gesellschaft: 
„Die Political Correctness 
[…] will die Herrschaft einer 
allein gültigen Weise des 
Denkens und Sprechens auf-
richten. Ihr Relativismus er-
hebt sie scheinbar über alle 
großen Einsichten des bishe-
rigen Denkens; nur so darf 
man noch denken und re-
den, wenn man auf der Höhe 
der Gegenwart sein will.“

Heute, fast 20 Jahre später, hat 
dieser Befund nichts an Gül-
tigkeit eingebüßt. Befördert 

wurde und wird der Neu-
sprech vor allem durch das 
Internet, das sich in den ver-
gangenen Jahren als Vehikel 
zur Durchsetzung politisch 
korrekter Sprachregelungen 
etabliert hat. Die digitale Ver-
fügbarkeit (je)des geschriebe-
nen Worts und das dadurch 
mögliche Monitoring – man 
denke nur an das Phäno-
men des Shitstorms oder den 
Missbrauch von Kommen-
tarfunktionen – haben die 
Vorsicht und Zurückhaltung 
bei vielen Autoren verstärkt. 
Wer nicht gendert, Israels 
Besatzungspolitik goutiert 
oder konservative Politiker 
geißelt, hat einen schweren 
Stand. Deutlicher tritt der 
Relativismus in gesellschaft-
lichen Auseinandersetzun-
gen zutage, wie der frühere 
italienische Senatspräsident 
Marcello Pera bei einer Be-
gegnung mit Ratzinger be-
tonte: „Trifft man auf eine 
Kultur, die nicht unsere Ins-
titutionen hat oder sie sogar 
ablehnt, ist es nicht erlaubt, 
zu sagen, unsere Kultur sei 
besser als jene oder auch nur 
jener vorzuziehen. Alles, was 

uns höflicherweise zu sagen 
gestattet ist, ist, dass die Kul-
turen oder die Zivilisationen 
verschieden sind.“

Der spätere Papst wider-
sprach nicht. Für beide war 
klar, dass der Neusprech für 
die Artikulierung oder Ver-
kündigung von Wahrheit 
nicht taugt. Zu spüren be-
kommen dies viele Medien, 
die unter einem nie dage-
wesenen Glaubwürdigkeits-
defizit leiden. Die jüngsten 
Nachrichten über mutmaßli-
che Inseratenkorruption und 
enge Bande zwischen den 
Chefetagen von Regierun-
gen und Redaktionen haben 
diesen Eindruck verschärft. 
Die Rechnung bekommt die 
gesamte Medienbranche ser-
viert, erkennen doch viele 
Konsumenten in den verfüg-
baren Nachrichtenanbietern 
nur „more of the same“. Dabei 
benötigt Österreichs „Nach-
richtenwüste“ (Josef Trappel) 
mehr Qualitätsjournalis-
mus – so wie ihn etwa die 
„Wiener Zeitung“ lebt. Dass 
ausgerechnet dieses Blatt, 
das sich weder dem Neu-

sprech verschrieben noch 
jemals eine Presseförderung 
oder Inseratenmillionen ge-
sehen hat, eingestellt werden 
soll, ist ein fatales, weil einer 
relativistischen Sichtweise 
geschuldetes, Signal.

Das Versagen in der Medien-
politik trägt dazu bei, dass 
Menschen die Wahrheit in 
dunklen Nischen des Inter-
nets – allen voran auf Social 
Media-Plattformen – suchen, 
ohne allerdings zu erkennen, 
dass sie dort erst recht belogen 
werden. Das Lärmen der Trol-
le auf Facebook, Twitter und 
Co. erweist sich für unsere 
Freiheit und Demokratie als 
gefährlich, wie Corona-Pan-
demie oder Ukraine-Krieg ge-
zeigt haben. Denn: Wahrheit 
ohne Neusprech findet sich, 
biblisch ausgedrückt, nicht im 
Sturm, im Erdbeben oder im 
Feuer, sondern im Säuseln des 
Windes. Im Blätterrauschen 
einer guten Zeitung.

Dr. Christoph Rella (Am)
ist Redakteur der 

„Wiener Zeitung“.
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EUROPA

Die Justiz als dritte Staats-
gewalt legt grund-

sätzlich Wert darauf, einen 
unabhängigen Beitrag zum 
sozialen Gesellschaftsfrieden 
und zur Rechtssicherheit als 
Grundlage für eine prospe-
rierende Wirtschaft zu legen. 
Aber wir sind keine Politiker. 
Der außenpolitische Kontext 
„EU-Erweiterung“ erfährt 
daher in den nächsten Zei-
len eine bewusste Replik aus 
Sicht der justiziellen Praxis.

Auch die politischen Zer-
reißproben zwischen der 
europäischen Annäherung 
und nationalistisch-popu-
listischer Folklore, der ein-
deutig wirtschaftlich-euro-
päischen Realität sozialer 
Verschränkung des Balkans 
mit den Cousinen in Otta-
kring und Düsseldorf, Er-
weiterungsversprechen und 
politisch-kritische Distanz, 
gemeinsamer europäischer 
Außenpolitik und dem Nach-
hall jugoslawischer Block-

freientradition sind hier 
aus fachlicher Sicht nicht zu 
kommentieren. Sie bilden die 
Leuchtfeuer eines im Hinter-
grund stetig stattfindenden 
technischen Prozesses der 
EU-Annäherung.

Aber welche Kriterien für 
diese „EU-Annäherung“ sind 
denn technisch eigentlich zu 
erfüllen? Die Staats- und Re-
gierungschefs der EU haben 
1993 in Kopenhagen drei Vo-
raussetzungen für einen Bei-
tritt zur Europäischen Union 
formuliert. Diese „Kopenha-
gener Kriterien“ beinhalten 
das „politische Kriterium“ 
(institutionelle Stabilität, de-
mokratische und rechtsstaat-
liche Ordnung, Wahrung der 
Menschenrechte sowie Ach-
tung und Schutz von Minder-
heiten), das „wirtschaftliche 
Kriterium“ der funktionsfä-
higen Marktwirtschaft und 
Wettbewerbstaugl ichkeit, 
sowie das „Kriterium des 
acquis communautaire“, also 

GEORG STAWA

AUF DEM WEG ZUM RECHTSSTAAT?
DER WESTBALKAN
Mit Aufnahme der lange erwarteten EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und 
Nord-Mazedonien oder den aufflackernden Spannungen im Nord-Kosovo gerät 
Südost-Europa wieder in die Schlagzeilen. Aber werden „die Westbalkan-Sechs“ 
die Voraussetzungen eines fundierten Rechtsstaats je erfüllen? Ein Blick auf 
Richter im bosnischen Homeoffice und deren Cousinen in Ottakring.

Österreichische Rechtsgebiete im ehemaligen Jugoslawien
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die Übernahme des gemein-
schaftlichen rechtlichen Be-
sitzstandes.

Und was heißt das prak-
tisch im Bereich des Rechts-
staats? Die Einrichtung eines 
skandinavischen finanziell 
tatsächlich unabhängigen 
Richterrats? Die Einführung 
des französisch-reformierten 
Strafprozesses? Die Über-
nahme der österreichischen, 
sehr effizienten Verfahrens-
automation? Die Errichtung 
niederländischer, bürger-
freundlicher Großgerichte? 
Die sehr kurze Verfahrens-
dauer Tschechiens als Maß-
stab? Das Kopieren virtueller 
Gerichte Portugals?

Im Bereich der Justiz fehlen – 
weil kaum Kompetenzen 
an die Gemeinschaft und 
ihre Behörden übertragen 
wurden – weitgehend euro-
päische, allgemein gültige 
Standards.

POLITISCHER EINFLUSS UND 
KORRUPTION BLEIBEN THEMA

Der Europäische Rechnungs-
hof hat jedenfalls im Jänner 
2022 in seinem Sonderbericht 
mit dem etwas sperrigen Ti-
tel „EU-Unterstützung für 
die Rechtsstaatlichkeit in 
den Staaten des westlichen 
Balkans: Trotz Bemühungen 
bestehen weiterhin grund-
legende Probleme“ zu EU-
Außenhilfe-Projekten – das 
Prüfergebnis war, nebenbei 
bemerkt, etwas durchwach-
sen, die österreichischen 
Projektbeteiligungen wur-
den aber lobend erwähnt – 
erläutert: Die vom Europarat 
definierte Rechtsstaatlichkeit 

sei einer der gemeinsamen 
Werte der Mitgliedstaaten 
der EU, verankert in Arti-
kel 2 des Vertrags über die 
Europäische Union. Die EU-
Unterstützung für Rechts-
staatlichkeit in den Staaten 
des westlichen Balkans habe 
zwar zu Reformen in techni-
schen und operativen Berei-
chen (z. B. Verbesserung der 
Effizienz der Justiz, Entwick-
lung einschlägiger Rechts-
vorschriften) geführt, jedoch 
aufgrund unzureichendem 
politischen Willens nur be-
grenzte Fortschritte bei den 
grundlegenden rechtsstaat-
lichen Reformen gebracht: 
Anhaltende Probleme be-
ständen etwa bei der Unab-
hängigkeit der Justiz oder im 
Hinblick auf Machtkonzent-
ration, politischer Einfluss-
nahme und Korruption, wel-

che bis dato nicht behoben 
wurden.

Dem fügt die EU-Kommis-
sion im letzten Fortschritts-
bericht hinzu: In Montenegro 
sei insgesamt eine Ausgewo-
genheit zwischen den Fort-
schritten im Bereich Rechts-

staatlichkeit und den übrigen 
Kapiteln sichergestellt, aber – 
neben der Bekämpfung von 
Korruption und organisierter 
Kriminalität – sei die prak-
tische Erfüllung der festge-
legten Benchmarks einzu-
mahnen. Da kommt das von 
Österreich letztes Jahr über-

nommene und in Zusammen-
arbeit mit Italien durchzu-
führende Projekt „European 
Rule of Law III“ ins Spiel: Ins-
gesamt werden 2,5 Millioen 
Euro an EU-Geldern zur Kor-
ruptionsbekämpfung, zum 
verbesserten Zugang zum 
Recht, in die Reorganisation 
der Gerichtsbarkeit, die Festi-
gung des Vertrauens letztlich 
auch in Demokratie und den 
Rechtsstaat investiert. Aktu-
ell gerade zur Straffung der 
Gerichtslandkarte entlang 
objektiver Kennzahlen und 
nach dem Vorbild gelunge-
ner Reformen in der Slowakei 
oder Kroatien.

Dabei gilt es auch, frühere 
Fortschritte bei der Justiz-
reform nicht rückgängig zu 
machen: So war Montene-
gro das erste Land in Süd-
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ost-Europa, das Gerichtsprä-
sidenten auf eine Zeit von 
höchstens zweimal fünf Jah-
ren bestellte. Auf diese Art 
gelangen jüngere, hoffentlich 
dynamische Jahrgänge ins 
leitende Amt, der Zeitablauf 
garantiert eine „natürliche 
Durchlüftung“ des Systems.

Serbien wiederum muss laut 
EU-Kommission Reformen 
bei der Unabhängigkeit der 
Justiz, Korruptionsbekämp-
fung, Medienfreiheit, inner-
staatliche Behandlung von 
Kriegsverbrechen und Be-
kämpfung der organisier-
ten Kriminalität weiterhin 
dringend beschleunigen und 
vertiefen.

Zumindest in der Justizver-
fassungsreform wurde den 
Anforderungen entspro-
chen: Zusammen mit dem 
Europarat wurde eine Ver-
fassungsreform erarbeitet, in 
öffentlichen Diskussionsver-
anstaltungen quer über das 
Land (überraschend „basisde-
mokratisch“) diskutiert und 
Anfang des Jahres 2022 per 
Referendum verabschiedet. 
Die Durchführungsgesetze 
werden binnen Jahresfrist fol-
gen, parallel zu Reformen im 
Straf- und Zivilprozess. Letz-
terer wird übrigens zuerst 
verschlankt und danach digi-
talisiert. Ein in Europa leider 
beinahe einmaliges Ereignis 
richtig erkannter Reihenfol-
ge von Reformpriorität. Ös-
terreich beteiligt sich an den 
Reformen aktiv in Arbeits-
gruppen, bringt österreichi-
sche Referenzen in Vorträgen 
und Workshops ein (Sach-
verständigenrecht, Kampf 
gegen häusliche und sexuelle 

Gewalt), versteht sich über 
die Botschaft in Belgrad als 
Reformkommunikator und 
implementiert das Modell der 
Opferschutzvereine im Rah-
men eines europäischen Kon-
sortiums (6,5 Millionen EU-
Gelder, 0,5 Millionen Euro 
davon ADA-Mittel). Letzteres 
widmet sich auch einer effi-
zienten Korruptionsvermei-
dung und -bekämpfung.

Albanien und Nord-Maze-
donien haben endlich ihre 
B e i t r i t t s ve rh a nd lu n g e n 
beginnen können, hinter 
den Kulissen wurde schon 
erfolgreich vorgearbeitet. 
Österreich wickelt in Alba-
nien ein sogenanntes Vet-
ting-Projekt ab: Es überprüft 
die Vermögensverhältnisse 
von Richtern und Staatsan-
wälten auf Plausibilität. Das 
lieferte greifbare Ergebnis-
se: Bisher haben 62 Prozent 
der Überprüfungsdossiers 
zu Entlassungen, Rücktrit-
ten oder Beendigung des 
Mandats geführt. Zusätzlich 
werden von den Kontroll-
organen entlassene Richter 
von der Sonderstaatsanwalt-
schaft strafrechtlich verfolgt. 
Ein Sondergericht hat zuletzt 
die Vermögenswerte eines 
ehemaligen Generalstaats-
anwalts sowie zweier ehe-
maliger Verfassungsrichter 
und eines ehemaligen Rich-
ters des Obersten Gerichts-
hofs beschlagnahmt. Bilate-
ral mannigfache Kontakte 
zur Justizreform runden das 
Engagement ab. Und Nord-
Mazedonien kann immer-
hin ein Justizmanagement 
entlang von öffentlichen 
und wirkungsorientierten 
„Key Performance Indicators“ 

vorweisen, ein Fortschritt 
mit Seltenheitswert.

Bosnien-Herzegowina war 
auf Grund seiner innenpoli-
tischen Verhältnisse und Re-
formblockaden lange kein 
EU-Beitrittskandidat. Aber 
es ist auch das Land mit den 
besten Justizdaten: Bereits 
zwei Wochen nach Beginn 
der Covid-Pandemie wusste 
das Justizmanagement, dass 
zweitinstanzliche Richter 
im Homeoffice produktiver 
arbeiten als bei Gericht. Dar-
aus lassen sich Rückschlüsse 
für den zukünftigen Betrieb 
und die Organisation der Ge-
richte ableiten. Auch wollen 
sich die Kollegen in Sarajewo 
nach US-Vorbild der span-
nenden Frage widmen, ob 
man mit Künstlicher Intelli-
genz den Ausgang eines Zi-
vilverfahrens prognostizie-
ren kann. Österreich mahnt 
dazu wesentliche Reformen 
im Rechtsstaatlichkeitsbe-
reich ein, unterstützt die Ju-

gend und Zivilgesellschaft 
und bietet technische Koope-
rationen an.

INNOVATIONEN 
FÜR GANZ EUROPA

Der Weg ist noch lang, aber 
die Zukunft des Westbalkans 
liegt jedenfalls in der Euro-
päischen Union. Die Umset-
zung rechtsstaatlicher Refor-
men als Voraussetzung für 
ein langfristiges Wirtschafts-
wachstum und die Stabilität 
in der Region ist dabei aber 
unabdingbar. Schön, dass 
die Justizreformer in der Re-
gion dabei immer wieder mit 
„kleinen, aber feinen“ inno-
vativen Ansätzen und Ideen 
überraschen. Manchmal 
auch als neue europäische 
Referenz, jedenfalls aber zur 
Schaffung „regionaler rechts-
staatlicher Standards“, wo es 
sonst noch keine gibt. Öster-
reich ist dabei ein sehr akti-
ver und vor Ort gern gesehe-
ner europäischer Partner.

 OStA Mag. Georg Stawa (MDK)
 war Richter, lange Zeit als Abteilungsleiter im BMJ 

 und ist nun als Justizattaché für Südost-Europa an 

 die Österreichische Botschaft Belgrad entsandt. Er 

ist langjähriger Experte in Justizreformfragen und Mitglied der Kom-

mission für die Effizienz der Justiz des Europarats (CEPEJ), deren 

Präsident er auch war.
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Kommentare geben 
ausschließlich die Meinung  

des Autors wieder.

HERBERT KASPAR

RADIKAL, INTOLERANT, AGGRESSIV – 
EIN DÉJÀ-VU

Vor gut einem halben Jahr-
hundert hatte die 68er-Bewe-
gung einen massiven Angriff 
auf die parlamentarische 
Demokratie und ihre Insti-
tutionen gestartet. „Außer-
parlamentarische Opposition“ 
nannte sich die Bewegung, 
die mit „begrenzen Regelver-
stößen“, wie man die bewuss-
ten Gesetzesverletzungen 
verharmlosend nannte, den 
Rechtsstaat herausforderte. 
Ziel des Kampfes gegen das 
verhasste „Establishment“ 
war der radikale Umbau des 
Staates. Eine kleine Gruppe 
um Baader und Meinhof radi-
kalisierte sich zur terroristi-
schen Mörderbande der RAF, 
die versuchte, den Rechts-
staat zu erpressen. Dass im 
Interesse einer besseren Welt 
über 30 Menschen ermordet 
wurden, war wohl ein „Kol-
lateralschaden“. In Hörsälen 
wurden unliebsame Profes-
soren niedergebrüllt, poli-
tisch nicht genehme Personen 
gemobbt und deren Bücher 
geächtet. Heutzutage nennt 
man das „Cancel-Culture“ 
und das gnadenlose Mobbing 
in Medien und Internet ist 
höchst effektiv.

Anno 2023 geht es um ein 
noch höheres Ziel: die Ret-
tung des Planeten. Da sind 
alle Mittel erlaubt: gewalttä-
tige Randale mit verletzten 
Polizisten in Lützerath und 
anderswo, erpresserische 
Klebeaktionen, die durch die 
verursachten Staus die CO2-
Bilanz sicher nicht verbes-
sern, Schüttaktionen auf un-
schuldige Kunstwerke oder 
gefährliche Sachbeschädi-
gungen bei Autos. „Aktivis-
ten“ werden diese Rechtsbre-
cher behübschend genannt, 
die in Wahrheit „Klimater-
roristen“ sind, die auch den 
„System Change“ im Focus 
haben: den gewaltsamen 
Umbau unserer freiheitlichen 
Gesellschaft, von dem schon 
die 68er geträumt hatten.

So macht sich eine wirkmäch-
tige Minderheit nach wie vor 
für den Zuzug aus vormo-
dernen, unterentwickelten 
Gesellschaften stark, negiert 
konsequent die Integrations-
unwilligkeit vieler Zuwan-
derer sowie die Gefahren 
des politischen Islams und 
verhindert – durch die grüne 
Regierungsbeteiligung – effi-

ziente Maßnahmen gegen die 
illegale Einwanderung. Die-
selbe Minderheit bearbeitet 
uns über verbündete Medien 
mit Aufrufen, doch endlich 
die Einbürgerungen zu er-
leichtern und das Ausländer-
wahlrecht einzuführen, wohl 
in der Hoffnung, dass der ste-
te Tropfen seine Wirkung tun 
wird, um damit den Links-
parteien ein neues Wählerre-
servoir zu erschließen.

Eine aggressive Gruppe von 
Radikalos versucht mit der 
Besudelung und Beschädi-
gung des Lueger-Denkmals 
nicht nur das Andenken an 
den zweifellos besten Bürger-
meister Wiens zu tilgen, son-
dern auch eine einseitige poli-
tische Agenda durchzuziehen. 
Weitere verdiente Politiker 
sind im Focus. Der ehemali-
ge SP-Politiker Julius Tandler, 
der noch in den 20er Jahren 
kein Problem darin sah, „die 
30.000 Vollidioten Deutsch-
lands“ durch Euthanasie zu 

entsorgen, darf seinen Platz 
natürlich behalten. Er war 
eben bei der richtigen Partei.

Eine kleine radikale und in-
tolerante Minderheit – hoch-
aktiv und medial bestens 
vernetzt – zwingt zuneh-
mend einer bürgerlich-be-
quemen Mehrheit ihre The-
men und Botschaften auf. So 
werden die gut 90 Prozent, 
die das nicht wollen, etwa im 
ORF zunehmend durch auf-
dringliche Genderübungen 
verärgert und auch penetrant 
etwa mit den Anliegen der 
LGBTQ-Community trak-
tiert. Das „Grüß Gott“ wurde 
dafür konsequent aus dem 
ORF verbannt.

Wer sich in seriösen Umfra-
gen ansieht, was die Bürger 
wirklich bewegt, wird an-
dere Prioritäten finden. Es 
ist erstaunlich, wie geduldig 
sich die schweigende Mehr-
heit diese Zwangsbeglückun-
gen gefallen lässt.

Prof. Dr. Herbert Kaspar (Am)
war von 2001 bis 2013 Herausgeber und von 2013 bis 2015 

Chefredakteur der ACADEMIA.
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ZEITGESCHICHTE

Die Ereignisse ab 1932/33 
in Österreich und in 

Deutschland liefen fast wie 
in einer antiken Tragödie ab, 
zu deren Kennzeichen neben 
der Schicksalshaftigkeit auch 
ein gewisses Maß an Ratlo-
sigkeit gehört. Bei den deut-
schen Reichstagswahlen im 
September 1930 wurde die 
NSDAP zweitstärkste Partei, 
verpasste hingegen zwei Mo-
nate später den Einzug in den 
österreichischen Nationalrat. 
Verschiedene Umstände, vor 
allem wirtschaftlicher Natur, 
verliehen den Nazis weitere 
Schubkraft, so dass sie bei den 
Reichstagswahlen Ende Juli 
1932 stärkste Partei wurde.

1932 gab es Landtagswahlen 
in Wien, Niederösterreich, 
Salzburg und Vorarlberg, bei 
denen die NSDAP zwischen 
10,5 und 20,8 Prozent erhielt. 
Das war zwar ein deutlicher 
Erfolg, aber bei weitem nicht 
so wie im Deutschen Reich. 
Der Vormarsch der National-

sozialisten zeigte sich auch 
in der Studentenschaft, in 
der seit jeher die Deutsch-
nationalen dominierten. Ab 
Herbst 1932 wurde ihr Terror 
auf den Universitäten immer 
stärker, den auch der CV zu 
spüren bekam.

Während in Österreich die 
Jahre nach 1918 noch von ei-
nem Antagonismus zwischen 
den beiden Lagern „Rot“ und 
„Schwarz“ geprägt war, kris-
tallisierte sich nun ein solcher 
zwischen nunmehr ungefähr 
drei gleich starken Lagern 
heraus. Die Regierung unter 
Bundeskanzler Engelbert 
Dollfuß (F-B et al.) sah sich 
nun in einem „Zweifronten-
krieg“, bei dem Terroran-
schläge von den Nazis an der 
Tagesordnung waren.

FATALE 
KURZSCHLUSSHANDLUNG

Das Jahr 1933 begann am 
8. Januar mit der Aufdeckung 

WIE ÖSTERREICH IN EIN AUTORITÄRES SYSTEM SCHLITTERTE

GERHARD HARTMANN

„GOTT HAT UNS NOCH EINMAL 
DIE GELEGENHEIT GEGEBEN, 
DAS LAND ZU RETTEN“

Die Kanzlerschaft Hitlers in Deutschland löste eine PR-Offensive der 
Nazis in Österreich aus.
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der „Hirtenberger Waffen-
affäre“, am 1. März streikten 
die Eisenbahner gegen die 
Gehaltszahlung in Raten. 
Schließlich traten bei der Na-
tionalratssitzung am Sams-
tag, dem 4. März, in einer Art 
Kurzschlusshandlung, die 
drei Präsidenten, darunter 

der Christlichsoziale Rudolf 
Ramek (Nc), wegen eines 
Formfehlers bei der Abstim-
mung zurück. Die damalige 
Geschäftsordnung kannte 
keine Lösung, wie der Na-
tionalrat von sich aus wie-
der handlungsfähig werden 
konnte.

Bereits am Sonntag, dem 5. 
März, kam es zwischen dem 
Parteiobmann der Christ-
lichsozialen Carl Vaugoin 
(Rd, Pan), dem Klubobmann 
Karl Buresch (Wl) und des-
sen Stellvertreter Leopold 
Kunschak (Nc) zu einer Aus-
sprache, bei der man sich 

einigte, für einige Zeit ohne 
Parlament zu regieren, bis 
eine neue Verfassung ver-
abschiedet worden sei. An 
diesem Sonntag fanden im 
Deutschen Reich Reichstags-
wahlen statt, bei denen die 
Regierung Hitler bestätigt 
wurde.

DIE GUNST DER STUNDE

Die erste entscheidende Sit-
zung mit Bundeskanzler 
Dollfuß fand am Dienstag, 
dem 7. März, statt, an der u. a. 
Buresch, Kunschak, Ramek, 
der spätere Bundeskanzler 
Kurt Schuschnigg (AIn et 
al.) und Vaugoin teilnahmen. 
Aus dem Protokoll geht deut-
lich hervor, dass den Anwe-
senden die Gunst der Stunde 
durch die Selbstausschaltung 
des Parlaments durchaus 
bewusst war. So betonte der 
ehemalige Vizekanzler Ri-
chard Schmitz (Nc): „Gott 
hat uns noch einmal die Ge-
legenheit gegeben, das Land 
zu retten.“

Wegen des Wahlerfolges 
der NSDAP war man sich 
im Klaren, dass Neuwahlen 
unmöglich gewesen wären. 
Daher einigte man sich rasch 

Das Plakat der NS-Propaganda postuliert anhand der Innsbrucker Kommunalwahl, dass die Nazis auch in 
Österreich längst die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hätten.

Du liebst Bier?
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Bei uns kannst du mit deinen Freunden gemeinsam dein persönliches 
Geburtstags-Jubiläums-Feiertags-Wochentags oder "is wurscht i hab an durscht" Bier brauen.

Für jene die nur trinken wollen, bieten wir Bierstilverkostungen mit den unterschiedlichsten Bierstilen aus aller Welt an. Sozusagen von Alt bis Zwickel.
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ACADEMIA 6/2022: 
„WO SIND DIE ALLE?“

Der Artikel (besser: das Ela-
borat) „Wo sind die Alle?“ ist 
eine Ansammlung diffuser, 
mehr oder weniger speku-
lativer Vermutungen, Ver-
dächtigungen bzw. Unter-
stellungen. Diese gipfeln in 
der Anschuldigung „Mama 
und Papa haben erheblich 
mehr aus dem Umlagesys-

tem herausgeholt, als sie 
eingezahlt haben.“ Wie bit-
te? Werden jetzt Mama und 
Papa pauschal als Sozial-
schmarotzer diffamiert? Ich 
sehe doch, zumindest in 
unseren Reihen (und weit 
darüber hinaus), mehrheit-
lich gut und sehr gut Aus-
gebildete, die Leistungsträ-
ger und damit zwangsläufig 
Systemerhalter sind! Auch 
haben die Allerwenigsten 

das System für sich gestal-
tet, sich aus ihm bedient bzw. 
dominieren es; bitte was soll 
das? Dumpfe Auseinander-
setzung der Generationen, 
nächster Durchgang? Diffu-
se Rundumschläge gegen die 
ältere Generation? Der ganze 
große Rest ist ein Sammel-
surium von politischen und 
sozialen Schlagwörtern bzw. 
Phantasien, die zu kommen-
tieren müßig ist. Derartige 

pauschale Phrasen haben in 
einem guten redaktionellen 
Artikel geschweige denn in 
der Academia absolut nichts 
verloren; und dem Pädago-
gen Lucas Semmelmeyer 
(Rt-D) muss ich leider sagen: 
Nichtgenügend, setzen.

Dr. Ewald 
Christoph Sacher (AlIn) 
4020 Linz

auf die dann eingeschlage-
ne Vorgangsweise: ein vor-
läufiges Weiterregieren ohne 
Nationalrat (bei einem Wei-
terbestehen des Bundesrates 
und der verfassungsmäßigen 
Organe der Länder). Dollfuß 
verwies bei dieser Gelegen-
heit auch auf die bereits deut-
lichen Auswirkungen der 
deutschen Wahlen auf Öster-
reich durch eine verstärkte 
Agitation der NSDAP.

Welche verfassungsrecht-
lichen Möglichkeiten hätte 
es gegeben, um aus dieser 
Situation herauszukommen? 
Aus Sicht von Ludwig Ada-
movich (AIn), des langjäh-
rigen Präsidenten des Ver-
fassungsgerichtshofes, hätte 
die Bundesregierung durch 
Anträge beim Bundespräsi-
denten aktiv werden kön-
nen. Sie hätte gem. Art. 29 
Abs. 1 B-VG die Auflösung 
des Nationalrats und damit 
Neuwahlen herbeiführen 
können. Aber das wäre ei-
nem politischen Selbstmord 
gleichgekommen. Relativ 
einfach wäre auch eine Not-
verordnung des Bundesprä-

sidenten nach Art. 18 Abs. 3 
B-VG gewesen, mit der eine 
Lücke in der Geschäftsord-
nung des Nationalrats hätte 
geschlossen werden können. 
„Beides hat die Bundesregie-
rung unterlassen, weil sie of-
fenkundig mit der Situation 
durchaus zufrieden war“, so 
Adamovich.

NEUWAHLEN UM JEDEN 
PREIS VERHINDERT

Am 23. April fanden Gemein-
deratswahlen in Innsbruck, 
der viertgrößten Stadt Ös-
terreichs, statt. Die NSDAP 
erhielt 41 Prozent, und die 
Großdeutschen wurden fast 
aufgerieben. Die Sozialdemo-
kraten verloren gegenüber 
1929 15,6 und die Christlich-
sozialen 7,1 Prozent. Auch 
wenn es damals noch keine 
wissenschaftlich fundier-
ten Meinungsumfragen 
gab, brauchte man nicht viel 
Phantasie zu haben, um sich 
auszurechnen, wie das Er-
gebnis von Nationalratswah-
len ausgesehen hätte. Aus 
diesem Grund hat die Regie-
rung am 10. Mai beschlossen, 

vorerst bis 31. Oktober 1933 
sämtliche Wahlen auf Bun-
des-, Landes- und Gemeinde-
ebene auszusetzen.

Doch inzwischen vollzog 
sich in der Folge des am 24. 
März 1933 erlassenen Er-
mächtigungsgesetzes im 
Deutschen Reich der Prozess 
der Gleichschaltung und der 
Installierung der Nazi-Dik-
tatur. Zudem war Hitler ent-
schlossen, binnen kurzer Zeit 
die „österreichische Frage“ 
zu lösen, also das Land auch 
„gleichzuschalten“.

Das alles blieb der österrei-
chischen Regierung nicht 
verborgen und beeinflusste 
deren Entschlüsse und Han-
deln. Aber, so Helmut Wohn-
out (Nc, Cp), „in der Binnen-
sicht der österreichischen 
Historiographie wurden ge-
rade diese Entwicklungen im 
Übergang von der Weimarer 

Republik zum Diktaturstaat 
Hitlers […] oft nur am Ran-
de oder gar nicht berück-
sichtigt. […] Es gab keinen 
‚Masterplan‘, nach dem die 
Regierung Zug um Zug vor-
gegangen wäre. Vielmehr 
verhielt es sich wie mit einem 
Schneeball, der von einer ur-
sprünglich noch relativ be-
grenzten Verfassungsreform 
zu einer diktatorischen La-
wine anschwoll.“

Wenn man den Ursachen der 
Vorgänge der Jahre 1933/34 
in Österreich sowie den au-
ßen- wie innenpolitischen 
Gegebenheiten nachgeht, so 
gerät man konsequenterwei-
se in eine politische wie mo-
ralische Ratlosigkeit. Es wäre 
ein bedeutsamer Schritt, sich 
von dem „Österreichischen 
Historikerstreit“ über diese 
Zeit abzusetzen, wenn man 
sich diese Ratlosigkeit ein-
gesteht.

Univ.-Doz. Dr. Gerhard Hartmann (Baj et mult.)
ist studierter Theologe und ÖCV-Historiker. Er lebt 

und arbeitet in Nordrhein-Westfalen.
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ACADEMIA 6/2022:
„MUT ZUR DE-PROFESSIONA-
LISIERUNG“

Die Ansichten im Artikel 
von Wilhelm Ortmayr über 
den ausufernden Trend zur 
Professionalisierung in meh-
reren Arbeits- oder Berufsfel-
dern teile ich voll. Viele Beru-
fe brauchen keineswegs eine 
Matura, vielmehr eine gute 
Berufsschule, viele kein Stu-
dium, z.B. Grundschullehrer, 
denen ein Jahr Basiswissen 
in Pädagogik genügen würde, 
wonach sie, begleitet durch 
laufende Hospitation, schon 
viel früher einzelne Fächer 
selbst unterrichten könnten 
und nach einigen Monaten 
spielend für die volle Lehr-
verpfl ichtung fähig wären. 
Bei der ganzen Debatte geht 
es wohl in erster Linie um die 
Erhaltung der teuren u. über-
großen Überbaus der Lehrer-
ausbildung. Noch nie waren 
bisher die Klassen so klein, 
Lehrerausbildung so lang, 
das Lehrmittelangebot so 
reichhaltig, die Fortbildungs-
möglichkeiten so umfassend, 
die Zweitlehrer und Sozial-

kräfte so zahlreich, und am 
Ende zeigt uns PISA das be-
schämende Resultat.

Josef Soder
(per E-Mail)

ACADEMIA 4/2022:
„ES BRAUCHT DIE REFORM 
DER REFORM“

Ich empfi nde den Artikel als 
einseitig berufsständisch, 
der mit kämpferischer Wort-
wahl gesellschaftliche Wei-
terentwicklungen nur vom 
österreichischen Lehrer-
standpunkt behandelt, mit 
keiner Refl ektion die Lernen-
den und das Bildungsziel im 
Auge hat und insgesamt der 
Gesamtschule hauptsächlich 
die Schul- bzw. Lehrerprob-
leme zuschiebt.

Ohne auf die nach wie vor 
umfassende Diskussion über 
gesamtschulische oder ge-
gliederte Schulsysteme ein-
zugehen, sei vorausgeschickt, 
dass es unglücklicherweise 
mit Ausnahmen (Vorarlberg) 
auch eine parteipolitische 

Streitfrage ist. In unserem 
Cartellverband scheint mir 
der Traditionalismus vor-
zuherrschen. Österreich ist 
zudem noch eines der titel-
verliebten Länder, in dem be-
zeichnenderweise dem nach 
europäischer Statistik relativ 
gut verdienenden Mittel-
schullehrer der Professoren-
titel zugebilligt wird.

Tatsache ist jedenfalls, dass 
global die gesamtschulischen 
Systeme dominieren und der 
Wind klar in diese Richtung 
bläst. Dies triff t insbesondere 
auch auf das demokratische 
Europa zu. Unbestritten ist 
wohl, dass der österreichi-
sche Bildungsstandard – mit 
oder ohne Immigranten – 
keine besonders gute Posi-
tion international einnimmt. 
Dies bestätigen die PISA-
Tests der OECD, für welche 
die schlechter abschneidende 
Seite immer Einwände fi ndet.

Wichtig erscheinen mir auch 
persönliche Erfahrungen. Im 
familiären Bereich fühlten 
sich unsere Kinder an Aus-
landsschulen generell besser 
als in Österreich. Österrei-
chische Lehrer genossen an 
den deutschsprachigen Aus-
landsschulen oft den Ruf, be-

sonders streng und diszipli-
nierend zu sein.

Zusammenfassend erachte 
ich die österreichische Schu-
le als nach wie vor zu stark 
autoritär bestimmt. Das pä-
dagogische Element, die bes-
sere Bewältigung einer oft 
repressiv-emotionalen Hal-
tung gegenüber auff allenden 
Schülern, sowie Anleitungen 
für eine attraktive Interes-
sensweckung für den Bil-
dungsstoff  sollte bei der Leh-
rerausbildung eine stärkere 
Berücksichtigung erfahren. 
Wichtig wäre auch, die Be-
rufung für den Lehrerberuf 
deutlicher zu betonen.

Auf Grund meiner persön-
lichen Einsichten und Er-
fahrungen mit mir selbst, 
meinen Kindern und Enkel-
kindern im österreichischen 
und internationalen Schul-
bereich neige ich zur Auf-
fassung, dass die Varianten 
der Gesamtschule mit aus-
geprägter pädagogischer 
Schulung am besten unserer 
modernen Gesellschaft ent-
sprechen.

Dr. Heinz Wimpissinger (Rg)
3400 Klosterneuburg
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